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Von der Sünde zum Risiko? – Bilder abweichenden 
Verhaltens und die Politik sozialer Probleme am 

Ende des Rehabilitationsideals 

Überlegungen zum Zusammenhang von gesellschaftlicher 
Modernisierung und der Konstruktion sozialer Probleme  

von Axel Groenemeyer 

Zusammenfassung 
 

Die Politik sozialer Probleme baut immer auf bestimmte kulturelle Grundlagen auf, die als 
Bilder von Störungen der Ordnung und abweichenden Verhaltens analysiert werden kön-
nen. In diesem Aufsatz werden vier Idealtypen der Konstruktion sozialer Probleme unter-
schieden und mit gesellschaftlichen Entwicklungen der Modernisierung in Verbindung ge-
bracht: der konservative Diskurs einer expressiven Punitivität, das klassisch-liberale Mo-
dell von Rechtsstaatlichkeit, das sozialdemokratische Ideal der Rehabilitation sowie der 
postmoderne Diskurs des Risikomanagements. Diese Orientierungen sind jeweils in be-
stimmten Phasen gesellschaftlicher Entwicklung entstanden und fungieren als Leitideen 
der Konstruktion sozialer Probleme. Die Entwicklung dieser Modelle wird hier als Ergeb-
nis gesellschaftlicher Rationalisierungs-, Individualisierungs- und Differenzierungsprozes-
se interpretiert, die den Rahmen abgeben sowohl für die Konstitution kollektiver Akteure 
wie auch für die strategischen Durchsetzung ihrer Interessen und Wertideen.  

 

SCHLÜSSELBEGRIFFE: SOZIALE PROBLEME – KONSTRUKTIVISMUS – ABWEICHENDES 
VERHALTEN – MODERNISIERUNGSTHEORIE – POLITIK SOZIALER 
PROBLEME 

 
From Sin to Risk? – Images of Deviance and the Politics of Social Problems at the End 

of the Rehabilitative Ideal 
  

Abstract 
 

The politics of social problems is built upon certain cultural orientations that could be 
analysed as images of disturbances of social order and deviance. In this paper four ideal 
types of constructions of social problems are distinguished and connected to processes of 
modernization: the conservative discourse of expressive punitivity, the classic-liberal 
model of justice, the social democratic ideal of rehabilitation and the post-modern dis-
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course of risk management. These models emerged each at a certain phase of moderniza-
tion and served as model for the construction of social problems. The development of these 
models could be analysed as result of social processes of rationalisation, individualisation 
and differentiation that build the frame of reference for the constitution of collective actors 
as well as for the successful strategies of realising its interests and values.  

 

KEYWORDS: SOCIAL PROBLEMS – CONSTRUCTIONISM – DEVIANT BEHAVIOUR  – THEORY OF 
MODERNIZATION – POLITICS OF SOCIAL PROBLEMS 

1. Einleitung 

Einen Ausgangspunkt der hier angestellten Überlegungen bilden Diskussionen um 
einen Wandel der sozialen Kontrolle in den letzten dreißig Jahren, insbesondere in 
der Kriminalpolitik. Die öffentliche und politische Thematisierung von Unsicher-
heit, Kriminalitätsfurcht und Verbrechensopfer, die Neudefinition und Förderung 
von kommunaler Kriminalprävention, der Ausbau technischer Überwachungsein-
richtungen sowie die Zunahme von Punitivität der Strafen und die Idee der „selec-
tive Incapacitation“ stehen in diesen Diskussionen als Indikatoren für einen „Epo-
chenbruch“ oder „Paradigmenwechsel“ (P.A. Albrecht 1987) der Diskurse, Pro-
gramme und Organisationen der Kriminalkontrolle. Diese Entwicklungen in der 
Kriminalpolitik werden begleitet und z.T. angeleitet von neuen Schwerpunktset-
zungen in der Kriminologie, in der situative und kontrolltheoretische Ansätze der 
Kriminalitätsentstehung einen Aufschwung erleben, Kriminalitätsfurcht und Vik-
timologie als neue Themenfelder erschlossen sowie „Karrierekriminelle“ und die 
Gefährlichkeit von „Triebtätern“ wieder entdeckt wurden. 

Unabhängig davon, ob diese Entwicklungen als Neukonstitution des Verhältnis-
ses von Staat und Gesellschaft infolge der Globalisierung (z.B. Robert 1999, als 
neue Strategie der „Gouvernementalität“ in Rahmen neo- liberaler Politikformie-
rung (z.B. Krasmann 1999; Smandych 1999), als soziale Kontrolle in der Postmo-
derne (Brodeur 1993; Simon/Feeley 1995) oder als Risikomanagement in der Risi-
kogesellschaft (Lianos/Douglas 2000; O’Malley 1998) analysiert werden, immer 
geht es dabei um Erklärungen von Entwicklungen sozialer Kontrolle in Zusam-
menhang mit gesellschaftlichen Veränderungen.  

Innerhalb der Soziologie sozialer Probleme finden sich derartige, auf längere 
Zeiträume und Entwicklungen bezogene gesellschaftstheoretische Analysen der 
Typisierung sozialer Probleme eher selten. Mit der Wende zum Interaktionismus 
und Konstruktivismus stehen kollektive Akteure und ihre rhetorischen Strategien 
bei der Durchsetzung bestimmter Definitionen und Interpretationen im Vorder-
grund und nicht mehr gesellschaftliche Strukturen und Entwicklungen. Ihre Einbe-
ziehung in die Analyse sozialer Probleme gilt sogar als unzulässiger „Rückfall in 
den Objektivismus“ (Peters, in diesem Band; vgl. auch Groenemeyer 1999b; Ibar-
ra/Kitsuse 1993; Schmidt 2000; Spector/Kitsuse 1977). 

Allerdings ist in der Soziologie sozialer Probleme noch eine weitere Fragestel-
lung häufig vernachlässigt worden, die die Bedeutung von Politik und sozialer 
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Kontrolle bei der Konstruktion sozialer Probleme betrifft. In seiner Entstehung war 
das Konzept „soziales Problem“ als Abgrenzung zu biologischen oder „natürli-
chen“ Ursachen für das Auftreten von Abweichungen und Störungen konzipiert: 
„Soziale Probleme“ haben „soziale“ Ursachen, d.h. sie sollten verstanden werden 
als etwas, das innerhalb der gesellschaftlichen Organisation entsteht. Mit der inter-
aktionistischen oder konstruktivistischen Wende in der Soziologie sozialer Proble-
me hat sich die Fragestellung, die mit dem Konzept verbunden wird, verändert,  
aber der Fokus der Analyse auf das „Soziale“ ist zumindest in der amerikanischen 
Diskussion erhalten geblieben: Soziale Probleme werden innerhalb der Gesell-
schaft oder der Kultur einer Gesellschaft konstruiert, woraus sich auch die Promi-
nenz sozialer Bewegungen, moralischer Unternehmer und Massenmedien als zent-
rale gesellschaftliche Akteure der Analyse der Entstehung sozialer Probleme er-
klärt. Der Staat, die Politik sozialer Probleme oder die soziale Kontrolle abwei-
chenden Verhaltens wird dabei dann allenfalls als Folge der erfolgreichen Durch-
setzung von Problemdefinitionen durch gesellschaftliche Akteure thematisiert (vgl. 
Schetsche 1996: 152 ff.).1 

Der Zusammenhang zwischen Politik und sozialen Problemen ist durchaus 
komplex, klar dürfte allerdings sein, dass sich soziale Probleme und Politik immer 
in einem Wechselverhältnis zwischen gesellschaftlichen und politisch-administrati-
ven Akteuren konstituieren. So basiert jede Politik auf bestimmten Auffassungen, 
Interpretationen oder Definitionen sozialer Probleme, die ihr Legitimation und Sinn 
verleihen. Damit können dann die ve rschiedenen politischen oder staatlichen Inter-
ventionen und die mit ihnen verbundenen Diskurse als zentrale Indikatoren für die 
jeweils offiziell anerkennte Konstruktion eines sozialen Problems angesehen wer-
den. In diesem Sinne stellt die jeweilige Form der Politik sozialer Probleme die er-
folgreiche Institutionalisierung eines bestimmten Diskurses über ein soziales Prob-
lem dar. Beispielsweise ist an der Sozialpolitik, d.h. an ihren Programmen, ihrer 
Institutionalisierung und an ihren konkreten Maßnahmen ablesbar, welche Deutun-
gen von Armut offiziell anerkannt werden: Armut als individuelles Versagen, als 
fehlerhafte Sozialisation oder als kollektives Lohnarbeitsrisiko. In gleicher Weise 
sind das Programm, die Institutionalisierung und die ge förderten Maßnahmen der 
Alkohol- und Drogenpolitik dann Indikatoren für die Anerkennung bestimmter 
Deutungen dieser „sozialen Probleme“ als kriminelles Verhalten, als Krankheit o-
der als normales Verhalten in der Adoleszenz. 

Diese politisch akzeptierten und in Formen sozialer Kontrolle und Politik ge-
ronnenen Definitionen sozialer Probleme wirken auf die Problemdeutungen und 
Interpretationen in der Gesellschaft, d.h. auf die gesellschaftlichen Akteure, morali-
schen Unternehmer und Unternehmerinnen, auf die Massenmedien, aber auch auf 
die von den Problemen Betroffenen, zurück. Die Politik sozialer Probleme kon-
struiert in diesem Sinne das akzeptierte „Normalverständnis“ eines sozialen Prob-
lems, mit dem sich dann alternative Problemdeutungen und -konstruktionen aus-
einander setzen müssen. 
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Die politischen und staatlichen Institutionen verhelfen also den in der Gesell-
schaft definierten sozialen Problemen nicht nur zu einer Anerkennung und mögli-
cherweise zu einer Lösung, sondern sie gestalten und schaffen aktiv soziale Prob-
leme; und dies ist nun keineswegs die Ausnahme, sondern die Regel. Entwicklun-
gen von Institutionen und Maßnahmen sozialer Kontrolle sowie die sie begleiten-
den oder sie begründenden Diskurse können also als Indikator für sich wandelnde 
„Normalkonstruktionen“ sozialer Probleme analysiert werden.  

Entwicklungen der Politik sozialer Probleme sind hier der Ausgangspunkt für 
die Analyse von gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für die Konstruk-
tion und Durchsetzung bestimmter Diskurse über abweichendes Verhalten. Zentra-
le Leitidee ist dabei die Annahme, dass Konstruktionen abweichenden Verhaltens 
im Rahmen einer modernisierungstheoretischen Perspektive analysiert werden 
können. Das heißt, Entwicklungen von Diskursen und Praktiken der Politik sozialer 
Probleme folgen gesellschaftlichen Entwicklungslinien, die mit den Konzepten ei-
ner Differenzierung, Rationalisierung und Individualisierung beschrieben werden 
können.  

Die in vielen Modernisierungstheorien enthaltene Idee einer evolutionären Ent-
wicklung wird allerdings durch die eher handlungstheoretische Fundierung einer 
Soziologie sozialer Probleme gebrochen. Soziale Probleme werden hierbei als 
Kristallisationspunkte gesellschaftlicher Entwicklungen verstanden, über die Mo-
dernisierungsprozesse als Ordnungsprobleme durch kollektive Akteure konstruiert 
werden. Die jeweilige Politik sozialer Probleme stellt dann eine institutionalisierte 
Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen dar, die in einem jeweils spezifi-
schen kulturellen und sozialen Kontext bearbeitet werden. 

Für eine gesellschaftstheoretische Analyse der Entwicklung dieser Konstruktio-
nen abweichenden Verhaltens wird davon ausgegangen, dass sich sowohl abwei-
chendes Verhalten als auch Formen sozialer Kontrolle im Kontext von Problemen 
der Herstellung und Stabilisierung gesellschaftlicher und politischer Ordnungsvor-
stellungen verstehen lassen. Damit knüpft diese Analyse durchaus an eine alte so-
ziologische und kriminologische Tradition an, die Entwicklung der Kontrolle ab-
weichenden Verhaltens mit Phasen der Entwicklung moderner Gesellschaften in 
Verbindung zu bringen. Diese Tradition hat nach den Arbeiten von Durkheim 
(1988) und Rusche/Kirchheimer (1974) für lange Zeit kaum neue Anknüpfungs-
punkte gefunden. Erst die Arbeiten von Foucault (1977) in den siebziger Jahren 
brachten hier eine Wende, in deren Folge Instanzen sozialer Kontrolle wieder in 
Verbindung mit gesellschaftlichen Entwicklungen analysiert und ihre Bedeutung 
für die Herstellung sozialer und politischer Ordnung betont werden. 2  

Hieran anknüpfend beschäftigt sich diese Untersuchung vorrangig mit Krimina-
lität und der Geschichte kriminologischer Diskurse, aber gleichzeitig soll hier die 
Idee entwickelt werden, dass Kriminalität keine spezifische Form abweichenden 
Verhaltens darstellt, sondern als eine bestimmte Konstruktion sozialer Probleme, 
die bestimmten Charakteristika (z.B. der Zuschreibung individueller Verantwor-
tung) folgt, aufgefasst werden kann. 
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2. Grundlegende Orientierungen der Politik sozialer Probleme 

In Lehrbüchern der Kriminologie werden häufig vormoderne oder traditionelle 
Formen sozialer Kontrolle, „klassische Schule“ und „positivistische Schule“ als 
eine historische Abfolge von Epochen beschrieben. 3 Als historische Beschreibung 
sind derartig grob angelegte Kategorisierungen allerdings irreführend, da sie eine 
Einheitlichkeit der kriminologischen Diskurse und kriminalpolitischen Praktiken 
suggerieren, die tatsächlich nicht gegeben ist. Kriminalkontrolle ist ein komplexes 
soziales Feld, in dem immer verschiedene Strukturen, Institutionen und Diskurse 
zu finden sind, die durchaus nicht immer miteinander kompatibel sind.  

Die in jeder Phase der Entwicklung zu findende Heterogenität von Indikatoren 
wirft das Problem ihrer Auswahl für die Diagnose einer grundlegenden Entwick-
lungsorientierung oder -tendenz auf. So müssen für die Analyse z.B. eher kurzfris-
tige und kurzlebige Projekte von eher längerfristig angelegten Entwicklungstrends 
und grundlegenden Veränderungen von Strukturen und Institutionen sowie politi-
sche Rhetoriken und theoretische Ideen von Institutionalisierungen und etablierten 
Diskursen unterschieden werden. Schließlich wird das Programm einer gesell-
schaftstheoretischen Analyse längerfristiger Entwicklungstrends der Konstruktion 
sozialer Probleme zusätzlich dadurch erschwert, dass die Entwicklung in verschie-
denen Kontexten und Staaten jeweils durchaus unterschiedlich verlaufen ist und 
unterschiedlichen sozialen Bedingungen unterliegt.4 

Tatsächlich ist deswegen jede Diagnose von Epochenbrüchen in den meisten 
Fällen allenfalls als grobe Abstraktion gerechtfertigt. Sowohl in Bezug auf die 
Entwicklungen der Politik sozialer Probleme, d.h. die Institutionalisierung von so-
zialer Kontrolle, als auch im Hinblick auf die Entwicklungen der Problemdiskurse 
ist immer eher von einer Pfadabhängigkeit auszugehen, bei der sich neue Entwick-
lungstendenzen immer aus vorangegangenen Entwicklungen, Entsche idungen und 
Institutionalisierungen ergeben. So kann das soziale Feld der Politik sozialer Prob-
leme und die mit ihr verbundenen Repräsentationen abweichenden Verhaltens 
kaum adäquat als homogene Struktur analysiert werden, sondern allenfalls als eine 
dynamische, durch Konflikte zu kennzeichnende Formation von Diskursen, Prakti-
ken und Institutionen. Häufig lässt sich so erst im Nachhinein, d.h. nach Abschluss 
einer Entwicklungslinie, feststellen, welches „Normalverständnis“ eines sozialen 
Problems sich durchgesetzt und in Institutionen, Praktiken und stabilen Rationalitä-
ten oder Logiken stabilisiert hat.  

Wenn in der folgenden Analyse trotzdem z.T. auf eine Epocheneinteilung zu-
rückgegriffen wird, so geht es nicht um eine Detailanalyse der gesellschaftlichen 
Entwicklung, sondern eher um eine idealtypisch angelegte Beschreibung von kate-
gorialen Formen und Typen von Diskursen sozialer Kontrolle, die in einem be-
stimmten historischen Kontext entstanden sind und allenfalls für eine bestimmte 
Zeit als Leitideen der Politik sozialer Probleme eine gewisse kulturelle Hegemonie 
erreicht haben.  

Vor diesem Hintergrund stellen der Sünder, der Kriminelle, der Kranke und der 
Arme die vier zentralen paradigmatischen Figuren abweichenden Verhaltens und 
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Sünde, 
moralisches 
Vergehen 

Buße / Läuterung  
Opfer / Vergeltung 

 

Kriminalität 
 

Bestrafung 

Krankheit 
 

Behandlung 
 

Armut /  
Deprivation 

 

Sozialpolitik 
 

sozialer Probleme dar. Sie markieren Idealtypen, aus deren Kombinationen und je-
weiligen diskursiven Besetzung sich die empirisch vorfindbaren Repräsentationen 
und Konstruktionen von Devianz in modernen Gesellschaften ableiten lassen. Die-
se Typen stellen Bilder abweichenden Verhaltens dar, deren Bedeutung sich im 
Laufe der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklung verändert 
haben und sich weiterhin verändern. Jedem dieser Typen entspricht jeweils eine 
Form der Politik sozialer Probleme (Schaubild 1). 

Schaubild 1: Repräsentationen abweichenden Verhaltens und Formen sozialer 
Kontrolle 

 
 

 

Jede Politik sozialer Probleme funktioniert und legitimiert sich auf der Grundlage 
jeweils bestimmter Auffassungen, Interpretationen oder Konstruktionen über das 
zugrunde liegende Problem. In diesen Konstruktionen sind insbesondere Annah-
men über Ursachen oder Erklärungsprinzipien und zumindest indirekt auch Aspek-
te der Sympathie und Solidarität mit Tätern und Opfern enthalten. Dabei ist eines 
der zentralen Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen Zuschreibungstypen so-
zialer Probleme die Dimension der Verantwortlichkeit und Schuld. So kann bei-
spielweise jemand, von dem angenommen wird, dass er das abweichende Verha l-
ten aus „Böswilligkeit“ begangen hat, kaum mit der gleichen Sympathie oder Soli-
darität rechnen wie jemand, dem keine individuelle Schuld für das Verhalten zuge-
schrieben wird, weil er aus deprivierten Verhältnissen kommt (vgl. Melossi 2000a). 

2.1 Die Politik sozialer Probleme als Rache und Stabilisierung der moralischen 
Ordnung 

Bei Durkheim (1988) stellt das Strafrecht den zentralen Indikator für das „Kollek-
tivbewusstsein“ dar. Hintergrund ist dabei die Frage nach den Prinzipien der Ord-
nungsbildung und Integration in modernen Gesellschaften. Ausgehend von einer 
Gegenüberstellung von zwei Idealtypen von Gesellschaftsformationen identifiziert 
Durkheim zwei Typen der Integration oder Ordnungsbildung. 5  
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In „primitiven“ Gesellschaften, solchen mit einem geringen Grad an Arbeitstei-
lung, deckt sich das individuelle Bewusstsein weitgehend mit dem „Kollektivbe-
wusstsein“. Die Ordnungsbildung oder Integration ergibt sich hieraus nahezu au-
tomatisch über gemeinsam geteilte Glaubensvorstellungen, Werte, Perspektiven 
und Interpretationen. Die vorherrschende Form der Integration ist in diesem Sinne 
die „Wertintegration“, die zudem über als heilig angenommene religiöse Ord-
nungsvorstellungen abgesichert wird.  

Der entscheidende Clou der Argumentation in Bezug auf soziale Kontrolle ab-
weichenden Verhaltens besteht nun darin, der Strafe die zentrale  Funktion bei der 
Sicherstellung dieser Wertintegration zu zuweisen. Strafe ist für Durkheim ein 
Ausdruck der moralischen Ordnung; aber sie repräsentiert diese nicht nur, sondern 
sie erhält und reproduziert diese Ordnung, indem sie in expressiver Weise die mo-
ralischen Grenzen der Gemeinschaft symbolisiert. Die Grundlage für die Existenz 
von Strafe ist also eine starke moralische Bindung, und in diesem Sinne sind Strafe 
und Strafrecht als affektiver Ausdruck der Verletzung der moralischen Ordnung 
und verinnerlichter Werte konzipiert. Ihre Grundlagen sind Leidenschaft und Ra-
che; Vergeltung ihre Motivation. Die detaillierte Beschreibung der Marter und 
Vierteilung auf den ersten Seiten von Foucaults „Überwachen und Strafen“ 
(Foucault 1977) verdeutlicht eben diesen Charakter des Strafens als letztlich emo-
tional geleitetes moralisches Schauspiel.  

Mit der Entwicklung moderner, individualisierter Gesellschaften mit einer ho-
hen Arbeitsteilung sieht Durkheim nun die Möglichkeiten zur Herausbildung ge-
meinsamer Glaubens- und Wertvorstellungen als beschränkt an. Der zentrale Me-
chanismus der Integration und Ordnungsbildung kann folglich kaum in einer Wert-
integration gesehen werden, sondern muss als wechselseitige Abhängigkeit oder 
„funktionale Interdependenz“ auf der Basis von Interessen gesucht werden. Dem-
entsprechend soll auch die Strafe als expressiver und symbolischer Ausdruck von 
Gemeinschaftsgrenzen an Bedeutung verlieren. Es wird also explizit von einer 
Evolution der Strafe in „primitiven“ Gesellschaften zum Interessenausgleich über 
das Zivilrecht in modernen Gesellschaften ausgegangen (vgl. auch Durkheim 
1973). Die Strafe soll demnach entsprechend dem Bedeutungsverlust von Wert-
integration in modernen Gesellschaften ihren expressiven und affektiven Charakter 
verlieren und durch rationale Konfliktregelungen des Zivilrechts ersetzt werden. 6  

Als historische Analyse ist die Annahme einer derartigen Evolution kaum halt-
bar (vgl. z.B. als Überblicke Garland 1990; Lukes 1983; Spitzer 1975), als Katego-
rie der sozialen Kontrolle bzw. als idealtypische Repräsentation abweichenden 
Verhaltens verweist die Analyse allerdings auf einen verallgemeinerbaren Zusam-
menhang von Mechanismen gesellschaftlicher Ordnungsbildung und Strafe.  

Formen der Vergemeinschaftung über ein geteiltes und verinnerlichtes System 
von Werten bedürfen zur Stabilisierung der Ordnung eines Mechanismus der ex-
pressiven Symbolisierung moralischer Grenzen. Dieser Mechanismus findet sich 
im exemplarischen Strafen und den damit verbundenen Konstruktionen abwei-
chenden Verhaltens. Wichtig für die Charakterisierung dieser Form der sozialen 
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Kontrolle ist also zunächst einmal ihr eher unsystematischer, exemplarischer, vor 
allem auf ein Publikum bezogener, expressiver, symbolischer und affektiver Cha-
rakter und weniger die Punitivität im quantitativen Sinne.  

Die Studie von Erikson (1978) über die puritanischen Kolonien in Neu-England 
und die in ihnen herrschenden „Kriminalitätswellen“ zeigen diesen Zusammenhang 
in exemplarischer Weise. Die Interpretation einer moralische Krise und der Not-
wendigkeit einer moralische Grenzerhaltung setzt die Konstruktion von Abwei-
chungstypen voraus, an denen dann ein Exempel statuiert werden kann. Bestimmte 
Personenkategorien, insbesondere Fremde oder Minoritäten, werden auf diese Wei-
se zu „Sündenböcken“ für den moralischen Verfall der Gemeinschaft (vgl. hierzu 
Kennedy 1997).7 Zentrale Träger für diesen Mechanismus der Erhaltung und (Re)-
Stabilisierung von Wertintegration sind in der Regel konservative soziale und poli-
tische Bewegungen, deren Ausgangspunkt die Diagnose eines „Werteverfalls“ vor 
dem Hintergrund einer idealisierten Vergangenheit ist.  

Die Entwicklung von Strafbedürfnissen und Forderungen nach einer Verschä r-
fung der Strafrechts im Zuge moralischer Paniken können als Beleg dafür herange-
zogen werden, dass dieser Mechanismus der Stabilisierung moralischer Ordnungen 
nicht auf vormoderne Gesellschaften beschränkt ist, sondern auch heute noch von 
zentraler Bedeutung bei der Bewältigung moralischer Krisen ist.8  

Allerdings ist die Stabilisierung einer moralischen Ordnung nicht unbedingt nur 
als ein Selbstzweck anzusehen; schließlich ist diese Ordnung in der Regel immer 
auch eine Ordnung von Herrschaft und sozialer Ungleichheit. Auf diesen Aspekt 
der politischen Organisation macht zwar bereits Durkheim (1973) aufmerksam, 
deutlicher ist dieser Punkt aber bei Foucault (1977) herausgestellt.9 Strafe hat dem-
nach die Funktion der Demonstration der Macht des „Sovereigns“, die durch das 
abweichende Verhalten angezweifelt wurde. In diesem Sinne ist das Strafrecht 
dann eine Demonstration von Macht und bezieht sich insbesondere auf diejenigen, 
die nicht (mehr) der traditionellen informellen sozialen Kontrolle im Rahmen der 
Wertgemeinschaft unterliegen (Steinert 1987). Strafe und soziale Kontrolle zielen 
in diesem Modell also nicht auf die wenigen Täter und Täterinnen, sondern auf die 
allgemeine Öffentlichkeit; die Funktion besteht in der Konstruktion, Herstellung 
und Restabilisierung von Konsens einer Wertegemeinschaft. 

Gleichzeitig muss aber betont werden, dass offenbar nicht jede Form von Wer-
tegemeinschaft und nicht in Bezug auf jede Form abweichenden Verhaltens diesen 
Mechanismus der moralischen Grenzkontrolle und Herrschaftssicherung benötigt. 
Schließlich bedeutet das öffentliche Ritual der Bestrafung immer auch die Gefahr 
der Solidarisierung mit dem Opfer und des öffentlichen Aufruhrs. Zudem muss 
auch das gemeinschaftliche Ausleben von Rache begrenzt werden, um die soziale 
Ordnung nicht zu gefährden. Gerade im Rahmen einer moralisch, „religiös“ oder 
ideologisch fundierten Ordnungs- und Herrschaftslegitimation hat es von daher 
immer Mechanismen gegeben, die der rituellen Reinigung, Wiedergutmachung und 
Buße dienen und so den moralischen Schaden abweichenden Verhaltens begren-
zen. Die Idee der Vergeltung verweist darüber hinaus auf die bereits bei Durkheim 
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betonte Bedeutung von Ehre und moralischer Verantwortlichkeit für Ordnungen 
auf der Basis von Vergemeinschaftungen. 

Das Bild oder Normalverständnis abweichenden Verhaltens ist hier konzipiert 
als Sünde, moralisches Vergehen und Verstoß gegen eine als göttlich oder zumin-
dest heilig begründet angesehene Ordnung, was moralische Empörung hervorruft. 
Der Abweichler ist der moralisch Schwache, solange er als zugehörig zur eigenen 
Gemeinschaft interpretiert wird, oder der gefährliche Fremde, dem die Rolle als 
„Sündenbock“ zugewiesen wird, wenn er als außerhalb der eigenen Gemeinschaft 
stehend konstruiert wird.  

Die Frage nach der individuellen Verantwortlichkeit für abweichendes Verha l-
ten ist bei dieser Repräsentation sozialer Probleme nicht eindeutig zu beantworten 
und steht nicht im Zentrum der Konstruktionsprozesse. Zwar hat die moralische 
Empörung häufig eine Schuldzuschreibung zur Grundlage, gleichzeitig kann der 
„Sünder“ aber auch das Opfer externer, fremder Mächte sein. Auf alle Fälle fehlt 
dieser Perspektive eine rationa le Konzeption individueller Verantwortlichkeit, wie 
sie sich mit der Idee der Kriminalität im Sinne des klassisch-liberalen Strafrechts 
entwickelt.  

2.2 Die Politik sozialer Probleme als individuelle Disziplinierung und Vergeltung: 
liberales Strafrecht und Kriminalpolitik 

In Reaktion auf die willkürliche Bestrafungspraxis des ausgehenden Mittelalters 
konstituiert sich mit der Aufklärung eine zweite Phase der Politik sozialer Proble-
me. Markiert u.a. durch die Philosophien der Aufklärung gewinnt die Idee des Ge-
sellschaftsvertrages an Bedeutung. In Bezug auf die soziale Kontrolle und die Kri-
minalpolitik sind hier die Ideen von Cesare Beccaria („Dei delitti et delle pene“ 
1764) und Jeremy Bentham der Ausgangspunkt für eine neue Konzeption von 
Recht, staatlicher Herrschaft und individueller Verantwortlichkeit. Als radikale 
neue Leitidee fungiert die Annahme und Proklamation gleicher Rechte für alle 
Bürger, die dann z.B. auch in der Erklärung der Menschenrechte von 1789 in 
Frankreich ihren Ausdruck fand (siehe Beirne 1993). 

Diese Perspektive, die häufig als „klassisch liberal“ bezeichnet wird, führt als 
wichtige Neuerung die individuelle Entscheidungsfreiheit und gleichzeitig einen 
ersten „Zweckgedanken“, bzw. mit der Spezialprävention eine Nutzenorientierung, 
in die Politik sozialer Probleme ein. Zentrale Grundidee ist die Möglichkeit einer 
individuellen, freien und rationalen Kalkulation von Kosten und Nutzen abwei-
chenden Verhaltens.  

In Abgrenzung zur traditionellen affektiven Punitivität wird in dieser Perspekti-
ve die Forderung erhoben, dass sowohl strafbare Delikte als auch das jeweils zu 
erwartende Strafmaß in klarer und verständlicher Weise vorab formuliert sein müs-
sen: „Keine Strafe ohne Gesetz“. Mit dem Äquivalenz- oder Proportionalitätsprin-
zip von Vergehen und Strafe wird die soziale Kontrolle dem Anspruch nach ratio-
nalisiert und damit auch entmoralisiert. Über diese Prinzipien werden mit dem mo-
dernen liberalen Strafrecht vormoderne, traditionelle Formen informeller sozialer 
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Kontrolle und die expressive und symbolische Punitivität in rationale, spezialisierte 
und professionalisierte Institutionen transformiert, die sich an den Prinzipien von 
Nutzen und formaler Rationalität orientieren (vgl. hierzu auch Spitzer 1979; Spit-
zer/Scull 1977). 

In Reaktion auf die willkürliche aristokratische und religiös fundierte Bestra-
fungspraxis zielte die liberale Reform auf eine rechtsförmige Begrenzung der staat-
lichen Kontrolle. Das Grundprinzip klassisch-liberaler Rechtsstaatlichkeit bezieht 
sich in diesem Sinne in erster Linie auf Fairness in der Kontrolle abweichenden 
Verhaltens: Täter und Täterinnen sollen nur bestraft werden – so wenig wie mög-
lich, so viel wie notwendig – für Taten, die sie in der Vergangenheit auch tatsäch-
lich begangen haben, und nicht für diejenigen, für die keine eindeutigen Beweise 
vorliegen oder die möglicherweise erst in der Zukunft begangen werden könnten. 
Aus diesem Konzept von Gerechtigkeit als Fairness folgt auch die Forderung einer 
strikten Gleichbehandlung von Tä tern und Täterinnen unter Absehung jeglicher 
individueller oder gruppenspezifischer Merkmale. Zumindest dem Programm nach 
geht es um „just desert“ (von Hirsch 1990, vgl. auch Braithwaite/Pettit 1990). 

Das darin enthaltene kritische Potential speist auch heute noch viele empirische 
Untersuchungen z.B. zur Selektivität der Strafverfolgung, der Verurteilungspraxis 
und Bestrafung, z.B. nach ethnischer oder rassischer Zugehörigkeit, sozialer Her-
kunft, Berufsstatus und Geschlecht (vgl. Braithwaite 1979; Hudson 1993; Yeager 
1995), und bildet eine der Grundlagen für die Kritik an Formen des „net widening“ 
der sozialen Kontrolle im Rahmen der Prävention und der Resozialisierung (vgl. 
z.B. Ashworth 1991; von Hirsch 1976, 1990). 

Die klassisch- liberale Perspektive hat nicht unbedingt etwas mit mehr oder we-
niger Punitivität zu tun, zentrales Merkmal ist vielmehr ihr Formalismus. Allenfalls 
kann man bei Beccaria und Bentham ein Plädoyer für eine Beschränkung des Stra-
fens auf das minimal Notwendige finden. Über diesen Formalismus sichert dieses 
Modell sozialer Kontrolle gleichzeitig die Rechte der Täter und Täterinnen als mo-
ralisch kompetente Individuen, und es korrespondiert von daher mit utilitaristi-
schen und Rational Choice-Modellen der Erklärung abweichenden Verhaltens.  

Allerdings enthält diese Perspektive durchaus widersprüchliche Elemente, die 
auch dazu geführt haben, dass das klassisch- liberale Programm des Strafrechts in 
seiner Reinform nicht realisiert worden ist, sondern durch Elemente wie „vermin-
derte Schuldfähigkeit“, die spezielle Behandlung bestimmter Tätergruppen oder die 
Berücksichtigung tatbeeinflussender Bedingungen bei der Strafzumessung ergänzt 
worden ist.10 Tatsächlich führt die formale Gleichbehandlung bei ungleichen Vor-
aussetzungen eben nicht zu Gerechtigkeit im Ergebnis. 

Die Frage der individue llen Verantwortlichkeit für abweichendes Verhalten 
steht als Frage nach der „Schuld“ im Zentrum des Strafprozesses, in dem individu-
elle Verantwortlichkeit in moralische Schuld verwandelt wird. Die vermeintliche 
Rationalität des liberalen Strafrechts wird so allerdings mit der Idee von Verge l-
tung und Sühne, durchaus im Sinne des traditionellen Diskurses expressiver Puniti-
vität versöhnt. Dies gilt auch im Hinblick auf die rationale Nutzenorientierung des 
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liberalen Strafrechts. Die Realisierung der Idee der Abschreckung bedarf eines 
kommunikativen Aktes in und für die Öffentlichkeit, damit potenzielle Täter und 
Täterinnen tatsächlich Kosten und Nutzen von Devianz einschätzen können. In die-
sem Sinne funktioniert Abschreckung über eine symbolische und expressive Puni-
tivität (vgl. Popitz 1968). Dies gilt erst recht für die Idee einer „positiven General-
prävention“, explizit konzipiert als Verdeutlichung von Normgeltungen, und erklärt 
die Spannung zwischen einer ausschließlichen Orientierung der Bestrafung an der 
begangenen Tat und der Möglichkeit zur „Statuierung eines Exempels“ (vgl. auch 
Trotha 1987). 

Für Foucault (1977) markiert dieser Diskurs die Geburtsstunde der Disziplinie-
rung über die Ausdifferenzierung unterschiedlicher Abweichungskategorien und 
über die Praxis der minutiöse vorgeschriebenen Gefängnisordnungen und Arbeits-
häuser. Damit ist die Kategorie des Kriminellen als verantwortliches und zur Ver-
antwortung zu ziehendes Subjet konstruiert, das auch heute noch unser Strafrecht 
bestimmt. Allerdings ist die von Foucault in den Vordergrund gestellte Idee der 
Disziplinierung als gezielte Veränderung individueller Orientierungen eher nicht 
kompatibel mit der klassisch- liberalen Perspektive, zumindest nicht in der Form, 
wie sie von Beccaria formuliert worden war (Garland 1992; Roshier 1989, S. 5 ff.).  

So ist es wichtig hervorzuheben, dass eine Differenzierung innerhalb der Kate-
gorie des Kriminellen nur nach den begangenen Delikten vorgenommen wurde. 
Täter und Täterinnen interessierten nicht als individuelle Subjekte, sondern nur als 
abstrakte Rechtssubjekte, die nicht durch Interventionen von Außen verändert wer-
den sollen. Allenfalls konnte sich das Individuum über individuelles Bereuen selbst 
verändern. Die Gefängnisbauten reflektieren diese Idee über die Einrichtung von 
Einzelzellen und Kontakt- bzw. Sprechverboten. Insofern ist hier das Panoptikum 
mit den überwachten Einzelzellen paradigmatisch für diese Art von Bestrafung.11  

Die dazu gehörigen Diskurse des Strafrechts konzentrieren sich auf seine Funk-
tion als Mittel der bürgerlichen Freiheitssicherung auch und gerade gegen den 
Staat. Das „Normalverständnis“ oder die darin zum Ausdruck kommende Reprä-
sentation von Kriminalität ist die des rational entscheidenden freien Individuums. 

Durkheim weist uns aber darauf hin, dass der grundlegende Charakter von Stra-
fe als Rache erhalten bleibt, d.h. auch, dass ihre Funktion der Aufrechterhaltung 
einer moralischen Ordnung nicht verschwunden ist. Vielmehr tritt als neuer Aspekt 
die Entwicklung einer individualisierten, verinnerlichten, aber durchaus noch reli-
giös fundierten Moral hinzu. In diesem Sinne handelt es sich um eine Form der In-
dividualisierung der Reaktion auf abweichendes Verhalten. Die Funktion von Stra-
fe in dieser Epoche, die meistens bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts datiert 
wird, ist deshalb am besten als Doppelcharakter von Abschreckung und Sühne/Ver-
geltung zu beschreiben (vgl. Garland 1985: 16), ersteres, um den Nutzen von Kri-
minalität zu reduzieren, letzteres, um den Gesellschaftsvertrag zu restabilisieren. 

Kriminalität ist in diesem Modell ausschließlich ein Rechtsereignis, und andere 
Diskurse der Medizin, Psychiatrie, Ökonomie oder Soziologie haben keine Bedeu-
tung, weder bei der Schuldfeststellung, noch bei der Strafzumessung, der Bestra-
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fung und auch nicht bei der Erklärung von Kriminalität. Dies ändert sich grundle-
gend gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts.  

2.3 Die Politik sozialer Probleme als Disziplinierung und Inklusion: Das Ideal der 
Rehabilitation 

In der Entwicklung wissenschaftlicher Disziplinen vom Menschen spiegelt sich u.a. 
die Idee wider, abweichendes Verhalten nach unterschiedlichen Ursachen zu diffe-
renzieren. Grundlegend hierfür ist der Positivismus als Suche nach individuellen 
Unterschieden zwischen Abweichenden und Konformen sowie zwischen verschie-
denen Typen von Abweichlern. Über diese Perspektive wird abweichendes Verha l-
ten zu einer Eigenschaft von Personen. 

Diese Position wird in den einschlägigen Lehrbüchern meistens mit dem Er-
scheinen der Arbeit von Cesare Lombroso, „L’uomo delinquente“ 1876, und der 
Gründung der „positiven Schule“ markiert. In diesem Sinne ist dann der Abweich-
ler zunächst der „geborene Verbrecher“. Tatsächlich gibt es aber vielfältige Vorläu-
fer, nicht nur auf dem Gebiet der Anthropologie, der Phrenologie und der Psychia t-
rie, sondern durchaus auch soziologische Untersuchungen der Moralstatistiker und 
eher qualitativ orientierte Analysen krimineller Subkulturen und Milieus der „cla s-
ses dangereuses“, die bis in die zwanziger und dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts 
zurückreichen (vgl. z.B. Mucchielli 1994;  Wetzell 2000). 

Die Abgrenzung zwischen klassisch-liberaler und moderner, positiver Krimino-
logie wird häufig darüber markiert, dass erstere eher kriminalpolitisch orientiert 
gewesen sei, während letztere erst eine wissenschaftliche Kriminologie begründet 
hätte. Tatsächlich war aber die Durchsetzung und weite Verbreitung einer an Ursa-
chenforschung orientierten Kriminologie zunächst durchaus eher kriminalpolitisch 
motiviert. Zumindest im Deutschen Reich waren dabei die Arbeiten von Franz von 
Liszt (z.B. 1883) bedeutsamer als diejenigen von Cesare Lombroso oder Enrico 
Ferri. 

Das klassisch- liberale Modell verlor an politischer und öffentlicher Überzeu-
gungskraft eben dadurch, dass seine zumindest partielle Ineffektivität bei der Kri-
minalitätskontrolle deutlich gemacht wurde. Das Aufzeigen eines hohen Anteils an 
(gefährlichen) Rückfalltätern diente dem politischen Zweck, eine grundsätzliche 
Neuorientierung des Strafrechts einzufordern, das nicht mehr mit zeitlich fixierten 
Freiheitsstrafen auf begangene Taten zielt, sondern die am Täter gebundene Ge-
fährlichkeit abweichenden Verhaltens für die Gesellschaft betont. Der „Zweckge-
danke im Strafrecht“, so der Titel des Aufsatzes von Franz von Liszt (1883), recht-
fertigt Strafe nicht mehr mit Blick auf die vergangene Tat, sondern nur noch über 
das Ziel der Prävention für die Zukunft. Die damit verbundene Individualisierung 
der sozialen Kontrolle folgt nun aus den individuellen Unterschieden der Personen, 
wobei die begangene Tat selbst nur noch als ein Indikator oder Symptom für in der 
Person liegende Defizite und Risiken angesehen wird.  

Diese Charakterisierung eint durchaus unterschiedliche theoretische Perspekti-
ven und Disziplinen. Unabhängig davon, ob die individuellen Unterschiede zwi-
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schen Täter und Nicht-Täter und damit die Ursachen abweichenden Verhaltens in 
der Physiognomie, der Genetik, der Psyche oder den sozialen Bedingungen der in-
dividuellen Entwicklung gesucht werden, die Politik sozialer Probleme orientiert 
nunmehr am Ziel der Veränderung von Personen und zukünftiger abweichender 
Handlungen. Die Behandlung, Resozialisierung und Rehabilitation über die Steue-
rung individueller Motivationen, Orientierungen und letztlich auch der Chancen 
und Ressourcen werden zum Ideal der Politik sozialer Probleme.  

Das damit verbundene Ziel der Inklusion und Rehabilitation spiegelt sich nicht 
nur in der Ausdifferenzierung psychologischer und psychiatrischer Disziplinen wi-
der, sondern auch in der Etablierung sozialer Dienste im Rahmen der Sozialarbeit 
und der Sozialpolitik. Von daher ist es hier auch gerechtfertigt, Behandlung und 
Sozialpolitik zusammenzufassen; ersteres zielt auf die Inklusion über die Verände-
rung individueller Handlungsorientierungen und -motivationen, letzteres auf die 
Handlungskontexte und -ressourcen.  

In diesem Sinne handelt es sich dann auch um eine neue Form der Disziplinie-
rung, die allerdings nicht mehr auf die bloße Zwangunterbringung im Gefängnis 
beschränkt ist, sondern mit Hilfe differenzierter Behandlungstechniken in unter-
schiedlichen institutionellen Settings operiert (Foucault 1977). Die zentrale Institu-
tion der Disziplinierung im Rahmen der Politik sozialer Probleme ist diesem Kon-
text nicht mehr das Gefängnis, das zudem seinen Charakter ändert. Während das 
Individuum im klassisch-liberalen Modell eine „black box“ darstellt und nur als 
abstraktes Rechtssubjekt relevant war, wird es nun zu einem differenzierten Objekt 
der Behandlung, Therapie und Erziehung. Die soziale Kontrolle abweichenden 
Verhaltens weitet sich damit aus auf eine Vielzahl staatlicher, gesellschaftlicher 
und intermediärer Instanzen. Die „klassische“ Gefängnisstrafe verliert im Zuge der 
Durchsetzung dieses Ideals an Bedeutung und bekommt damit eher den Charakter 
einer letzten Lösung, falls alle anderen, vorgelagerten Interventionen versagen (vgl. 
Bottoms 1983). Abweichler werden in dieser Sichtweise zu Patienten und Klienten, 
und soziale Kontrolle wird vollständig zu einer Aufgabe von Professionellen und 
Experten oder Expertinnen.  

Das Problem individueller Verantwortlichkeit für abweichendes Verhalten, das 
bei der Definition von Kriminalität im Rahmen der liberalen Rechtsstaatlichkeit im 
Vordergrund steht, wird zumindest in den wissenschaftlichen Diskursen, teilweise 
aber auch in der Politik, ersetzt durch einen mehr oder weniger strikten Determi-
nismus.  

Das Strafrecht bleibt von diesen Entwicklungen zwar nicht unberührt und nimmt 
Schuld differenzierende Aspekte bei der Verurteilung und Strafzumessung auf 
(z.B. das Institut der „Bewährung“, die Etablierung eine Jugendstrafrechts oder die 
unbefristete Unterbringung im Maßregelvollzug), gleichwohl bleib t es notwendi-
gerweise an der begangenen Tat und an der Idee individueller Verantwortlichkeit 
gebunden, die nach wie vor über das Strafverfahren in eine moralische Schuld 
transformiert wird.  
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Die formale Gleichheit des Bürgers, die rechtliche Inklusion, wird ergänzt über 
die Idee der sozialen Inklusion (vgl. Marshall 1992). Damit verschiebt sich der dis-
kursive Fokus der Politik sozialer Probleme von Kriminalpolitik auf Sozialpolitik, 
basierend auf Ideen der sozialen Prävention, der Rehabilitation und Behandlung 
über Sozialarbeit, Therapie, Bildungs- und Gesundheitspolitik sowie Armutsbe-
kämpfung. Diese Ideen formen seit mittlerweile hundert Jahren das kognitive 
Selbstverständnis nicht nur der sozialpolitischen Praxis, sondern auch der Soziolo-
gie: das „Ideal der Rehabilitation“ (Allen 1981).  

Als politischer Diskurs korrespondiert damit am ehesten die Idee des Intervent i-
onsstaates, dem z.B. Ralf Dahrendorf (1987) eine sozialdemokratische Orientie-
rung zu Grunde legt. Die hierin zum Ausdruck kommende grundlegende Idee ist 
die politische Gestaltbarkeit moderner Gesellschaften. Nicht mehr Gott oder das 
Schicksal bilden die Eckfeiler der gesellschaftlichen und politischen Orientierung, 
sondern die aktive, rationale Kontrolle und Steuerung von Natur und Gesellschaft 
auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse.  

Gesellschaftliche Träger dieser Idee waren aber nicht nur die sozialistische und 
sozialdemokratische Arbeiterbewegung, die allenfalls die Perspektive der staatli-
chen Daseinsvorsorge im Rahmen sozialer Sicherungssysteme und damit Sozialpo-
litik als neben dem Markt liegenden subsidiären Modus gesellschaftlicher Integra-
tion zum Durchbruch verhalfen. Ihren Höhepunkt erlebte die sozialtechnische Ori-
entierung des Interventionsstaates erst nach dem Zweiten Weltkrieg, parallel zu ei-
ner Ausdifferenzierung der Sozialstruktur in Schichten, wobei insbesondere die 
Zunahme der Beschäftigung in professionellen Dienstleistungsberufen und die An-
gestelltenschichten für die Etablierung einer rationalen Gesellschaftssteuerung an 
Bedeutung gewannen (vgl. für die Entmoralisierung des Alkoholkonsums in den 
USA Groenemeyer 1999a: 190 ff.) 

Leitidee der sozialen Kontrolle ist der Schutz der Gesellschaft vor Abweichlern 
und Abweichlerinnen, der am effektivsten über eine institutionelle Differenzierung, 
Spezialisierung und Professionalisierung erreicht werden kann. Am radikalsten 
wird dieses Programm in der Idee der „défense sociale“ getrieben, die bereits in 
den zwanziger Jahren in Belgien von Adolphe Prins propagiert wurde, dann aber 
nach dem II. Weltkrieg insbesondere in Frankreich, Italien und Lateinamerika po-
pulär wurde. In seiner radikalsten Variante von Filippo Gramatica (1965) soll sich 
das Strafrecht vollständig vom individuellen Schuldprinzip lösen und ersetzt wer-
den durch eine Orientierung der Behandlung von Kriminellen nach ihrer „Gefähr-
lichkeit“ oder „Schädlichkeit“ für die Gesellschaft: „Das Recht hat die Verbesse-
rung des Menschen zum Ziel“, so lautet das Grundprinzip (vgl. auch Ancel 1970).12  

Macht man mit der Ersetzung des Schuldprinzips durch das Konzept der „Ge-
fährlichkeit“ Ernst, so rechtfertigt dies Interventionen und Kontrollen nicht nur ge-
genüber denjenigen, die bereits abweichendes Verhalten gezeigt haben, sondern 
auch gegenüber denjenigen, für die aufgrund ihrer Risikokonstellation die zukünf-
tige Begehung von Verbrechen als wahrscheinlich angesehen wird, was mit der I-
dee einer liberalen Rechtsstaatlichkeit kaum vereinbar ist.  
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Die der liberalen Rechtsstaatlichkeit scheinbar entgegengesetzte Orientierung 
am Behandlungsmodell und am Individuum ist tatsächlich aber eher als eine Wei-
terentwicklung des rationalistischen und utilitaristischen Programms zu verstehen. 
Strafe und insbesondere die ihr zugrunde liegende Verge ltungsidee wird als ein 
traditioneller Restbestand archaischer Rache eliminiert. Dies gilt auch für die Idee 
der formalen Proportionalität von Vergehen und Strafe, die ebenfalls umdefiniert 
und nunmehr nur noch im Rahmen von Sühne oder Vergeltung und nicht mehr als 
liberale Rechtsstaatlichkeit interpretiert wird. Erst mit der Orientierung am Rehabi-
litationsideal und dem Schutz der Gesellschaft auf der Grundlage wissenschaftlich 
bestimmter Ursachenkonstellationen wird die Politik sozialer Probleme auf die Zu-
kunft hin ausgerichtet und soziale Kontrolle tatsächlich präventiv. 

Damit geht eine weitere Entmoralisierung abweichenden Verhaltens einher, und 
aus der sozialtechnischen Grundorientierung folgt eine Professionalisierung der Po-
litik sozialer Probleme: sie wird im 20. jahrhundert eine Sache von Experten und 
Expertinnen. 13 Eine am „Zweckgedanken“ ausgerichtete Politik sozialer Probleme 
des Gesellschaftsschutzes funktioniert im Prinzip ohne jede Moralisierung und ist 
ausschließlich als Sozialtechnik konzipiert, für die das notwendige professione lle 
Wissen über die Sozialwissenschaften und die Entwicklung von differenzierten 
Personenkategorien, Ursachenkonstellationen und Prognosetechniken bereitgestellt 
wird. Diese Grundorientierung betrifft nicht allein die Behandlung abweichenden 
Verhaltens, sondern kann als ein zentrales Kennzeichen der Kultur sozialer Prob-
leme der letzten 100 Jahre angesehen werden.  

Die Idee der täterspezifischen Differenzierung im Rahmen einer umfassenden 
Daseinfürsorge führt zu einer Weiterentwicklung der bereits mit dem Modell libe-
raler Rechtsstaatlichkeit begonnenen staatlichen Zentralisierung, Bürokratisierung 
und Spezialisierung sozialer Kontrolle: aus dem liberalen Rechtsstaat wird der In-
terventionsstaat auf der Grundlage der Vorstellung einer umfassenden politischen 
Gesellschaftssteuerung. In diesem Sinne zeigt sich also weniger ein fundamentaler 
Epochenbruch, markiert durch zwei konkurrierende Strafrechtsschulen, sondern 
eher ein fortschreitender Prozess der Differenzierung, Rationalisierung und Profes-
sionalisierung der Politik sozialer Probleme (vgl. Garland 1990: 177 ff. und 1995). 

In dieser Differenzierung, Spezialisierung und sozialtechnischen Rationalisie-
rung liegt der spezifisch moderne Charakter der Politik sozialer Probleme in den 
Wohlfahrtsstaaten des 20. Jahrhunderts. Selbst wenn politische und wissenschaftli-
che Diskurse über die konsensuelle Formulierung einer einheitlichen Orientierung 
an Inklusion und Rehabilitation und als „Behandlungsideologie“ den Eindruck ei-
ner kulturellen Hegemonie vermitteln, so ist die Praxis und die Organisation der 
Politik sozialer Probleme des 20. Jahrhunderts doch eher durch Differenzierung 
und Pluralität zu kennzeichnen, die sich an den drei grundlegenden Modellen der 
expressiven Punitivität, der klassisch- liberalen Rechtsstaatlichkeit und der an In-
klusion orientierten Sozialpolitik gleichzeitig ausrichtet. Schon im Programm der 
„modernen Kriminologie“, wie es von Lizst 1883 (S. 36) formuliert hatte, findet 
sich diese Differenzierung: Abschreckung für diejenigen, die ihr zugänglich sind, 
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Behandlung für diejenigen, die ihrer bedürfen und „Unschädlichmachen“ für derje-
nigen, die nicht gebessert werden können. 14  

Kennzeichen der Modernität der Politik sozialer Probleme ist genau diese Hete-
rogenität, wenn auch unter dem diskursiven Dach einer einheitlich scheinenden In-
klusionsidee, die man als eine „große Erzählung“ der Politik sozialer Probleme be-
zeichnen könnte. Gegen diese Idee gab es allerdings immer auch Kritik und Wider-
stände, sei es in Form des Beharrens auf liberale Legalität und Proportionalität ge-
genüber ausgreifenden präventiven Risikoklassifikations- und Kontrollnetzen, sei 
es als konservatives Beharren auf Strafe als Selbstzweck und Vergeltung, und bei-
de Orientierungen prägen nach wie vor das moderne Strafrecht. 

2.4 Die Politik sozialer Probleme als Risikomanagement 

Grundlegendes Prinzip moderner gesellschaftlicher Entwicklung ist seit nunmehr 
gut 200 Jahren die Idee der Gestaltbarkeit der Welt (Evers/Nowotny 1987). Diese 
Idee bildet eine der zentralen kulturellen Grundlagen für die Thematisierung sozia-
ler Probleme in der modernen Gesellschaft, aber erst mit dem Modell der professi-
onellen Gesellschaftssteuerung durch Experten und Expertinnen auf der Basis wis-
senschaftlicher Erkenntnisse erreicht diese Orientierung ihre volle Reife. 

Die heutige moderne Gesellschaft scheint mit eben diesem Selbstverständnis 
gebrochen zu haben. Die Idee einer „Neuen“ oder „Zweiten“ Moderne unter dem 
Etikett „Risikogesellschaft“ soll genau diesen Bruch zum Ausdruck bringen: nicht 
mehr Fortschritts- und Steuerungsoptimismus durch Wissenschaft und Technik 
bestimmen demnach die öffentlichen und politischen Diskurse, sondern die Orien-
tierung an Katastrophen, Gefahren und Risiken gesellschaftlicher Entwicklungen 
und politischer Entscheidungen (vgl. Beck 1986; Beck/Giddens/Lash 1996).  

Nach Ulrich Beck (1986) handelt es sich bei den heutigen Risiken um neue Ri-
siken, die aus der industriellen Moderne und der Bearbeitung ihrer Probleme ent-
stehen – und zwar notwendigerweise entstehen müssen, aufgrund der Komplexität 
sowohl technischer als auch sozialer Systeme. Während in der „alten“ industriellen 
Moderne Risiken als durch (Sozial-)Technik kalkulier- und kontrollierbar angese-
hen wurden, zeichnen sich die neuen Risiken gerade dadurch aus, dass mit dem 
Eintreten von Schäden gerechnet wird und dass diese nicht mehr als Ergebnis fa l-
scher Planung oder menschlichem Versagen behandelt werden, sondern als unaus-
weichlich thematisiert werden. Dann kommt es nur noch darauf an, sich auf die 
Folgen vorzubereiten. „Risikogesellschaft“ ist eine Chiffre dafür geworden, dass 
die meisten Bereiche gesellschaftlicher Wirklichkeit zunehmend über Sicherheit 
und Risiken interpretiert werden (Lianos/Douglas 2000).  

Diese Orientierung findet sich nicht nur im Hinblick auf technologische Risiken, 
sondern auch bei der Thematisierung abweichenden Verhaltens, z.B. in der Etablie-
rung neuer Diskurse über „Kriminalitätsfurcht“ und „Opfer“ oder über die Wieder-
entdeckung der Gefährlichkeit in der Thematisierung von „Karrierekriminellen“ 
und „Serientätern“. Aber auch in Bezug auf die Sozialpolitik scheinen mittlerweile 
eher Diskurse zu überwiegen, die auf die insbesondere ökonomischen Risiken der 
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Sozialpolitik hinweisen. Nicht mehr die im Diskurs über Inklusion enthaltene Idee 
der Chancengleichheit steht im Vordergrund, sondern die Idee der Risikobegren-
zung. 

Von daher scheint es zunächst nahe liegend, auch in Bezug auf die Thematisie-
rung sozialer Probleme von einem „Epochenbruch“ auszugehen und eine gänzlich 
neue Qualität der Politik sozialer Probleme auf der Basis risikotheoretischer Orien-
tierungen zu postulieren. Hierzu gibt es verschiedene Varianten der Beschreibung 
und Analyse, die sich z.T. deutlich unterscheiden, aber eine gemeinsame Grund-
tendenz erkennen lassen. Während insbesondere Strafrechtler eher Veränderungen 
von Strafrechtsnormen als Entwicklung eines „Risikostrafrechts“ diagnostizieren, 
gehen andere Autoren und Autorinnen eher von veränderten politischen und wis-
senschaftlichen Diskursen aus, die entweder auf eine postmoderne oder eine neo-
liberale Risikoorientierung verweisen.  

2.4.1 Risikokriminologie – Risikostrafrecht 

Während in den Diskursen der klassischen und sozialstaatlichen Moderne das 
Strafrecht auf Individuen und ihre bereits erfolgten Taten zielt, mehren sich Anze i-
chen dafür, dass „das Strafrecht als eine staatliches Steuerungsmedium in den Sog 
einer Politik der Risikobegrenzung“ gerät (Albrecht 1994: 194). Indikatoren hierfür 
ist insbesondere die stärkere Ausrichtung polizeilicher und gerichtlicher Eingriffs-
befugnisse unter präventiven Gesichtspunkte der so genannten „Gefahrenabwehr“; 
über diesen Zweck der präventiven Risikobegrenzung kann im Prinzip jedes staat-
liche Eingriffsmittel gerechtfertigt werden. 15  

Die Vorverlagerung der Strafbarkeit in einen diffusen Gefährdungsbereich be-
deutet nicht nur eine Verletzung des liberalen Freiheitsschutzen der Bürger und 
Bürgerinnen, sondern führt auch zu einer politischen Inanspruchnahme und damit 
Politisierung und Popularisierung des Strafrechts. Das Strafrecht und die mit ihm 
verbundenen Verfahrensregeln werden nach dieser Diagnose zunehmend zu einem 
Instrument der symbolischen Politik sozialer Probleme, das im politischen Konkur-
renzkampf mit geringem finanziellem Aufwand Aktivitäten der Bearbeitung sozia-
ler Probleme in Szene setzt (vgl. Frehsee 1997).16 Zentrales Charakteristikum der 
neuen, am Risiko ausgerichteten Kriminalpolitik ist also die Orientierung einerseits 
an präventiver Schadensabwehr oder Risikominimierung, andererseits an der sym-
bolischen Vermittlung von Sicherheit und Normbewusstsein. 

2.4.2 Postmoderne „New Penology“ 

In die gleiche Richtung gehen die Analysen von Malcom Feeley und Jonathan Si-
mon (Feeley/Simon 1992), die den Begriffe der versicherungsförmigen Kriminal-
politik („actuarial justice“) oder „new penology“ zur Kennzeichnung dieser Ent-
wicklungen eingeführt haben. 

Während sich die „old penology“, also das modernes Strafrecht, mit Individuen 
befasst und um das Konzept der „Intention“ zur Feststellung individueller Verant-
wortlichkeit, Schuld sowie um Fragen der Diagnose oder Behandlung kreist, be-
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schäftigt sich die „New Penology“ eher mit Techniken der Identifikation, Klassifi-
zierung und dem Managen von Gruppen bezüglich ihrer Gefährlichkeit (Feeley/Si-
mon 1992, S. 452). Kriminalpolitik im Rahmen der „New Penology” zielt auf die 
Regulierung von Devianzraten und weniger auf die Intervention bei individuellen 
Abweichlern. Werkzeuge dieser neuen Praktiken und Techniken sind Indikatoren, 
Vorhersagetafeln, Bevölkerungsprojektionen u.ä.  

Paradigmatisches Exempel hierfür ist „selective incapacitation“, die allerdings 
bisher selbst in den USA kaum Eingang in die Strafgesetzgebung gefunden hat. 
Weitere Indikatoren sehen Feeley und Simon in einer zunehmenden Anwendung 
von Untersuchungshaft, in den Techniken des „profiling“ und der „Rasterfahn-
dung“ auf der Grundlagen von Risikoprofilen sowie in der Anwendung präventiver 
Drogentests.  

Die Transformationen der Kriminalpolitik betreffen also sowohl das Entstehen 
neuer Diskurse, wobei insbesondere die Sprache von Wahrscheinlichkeiten und Ri-
siko zunehmend diejenige von Diagnose und Verantwortung ersetzt, als auch die 
Entwicklung neuer Kontrolltechniken, die stärker auf (Risiko-)Populationen und 
weniger auf Individuen zielen. Auch wenn weiterhin punitive Orientierungen ve r-
folgt werden, so orientiert sich die Politik doch zunehmend an Aspekten des Risi-
komanagements, bei dem die moralische Verurteilung eines Normbruchs zugunsten 
der Regulierung von potenziellen und aktuellen Kriminalitätsfolgen aufgegeben 
wird. Aufgrund statistischer Differenzierungen und Klassifizierungen von Risiko-
faktoren werden bestimmte Gruppen von bestimmten sozialen Beziehungen und 
Situationen ausgeschlossen, und zwar unabhängig davon, ob bereits abweichendes 
Verhalten gezeigt worden ist oder dafür konkrete Anzeichen vorliegen.  

Die Bestrafung verliert tendenziell ihre Funktion als Abschreckung, Besserung 
und Rehabilitation zugunsten einer Exklusion von Risikopopulationen mit „gefähr-
lichen“ Neigungen bzw. einem zugeschriebenen Risikopotential. Die Abweichler 
werden nicht mehr sozialstaatlich behandelt, vielmehr gilt es sie zu meiden, ohne 
dass damit eine moralische Bewertung verbunden wäre (Feeley/Simon 1994: 185). 
Es geht nicht mehr um Disziplinierung, sondern um „Unschädlichmachen“ (selec-
tive incapacitation), um Exklusion. An Stelle der moralischen Verurteilung des ab-
weichenden Verhaltens tritt eine eher technische Bewertung der Folgen, die dann 
unter Effizienzgesichtpunkten begrenzt werden müssen. Die Risikoorientierung 
führt in diesem Sinne tendenziell zu einer Entmoralisierung abweichenden Verha l-
tens. Konsequenterweise spricht denn auch Castel (1983) von einer „post-diszipli-
nären Ordnung“.  

Dies zeigt sich auch in den Konzepten der Kriminalprävention, die weniger den 
individuellen Täter in den Vordergrund stellen, sondern Situationen, Gelegenheiten 
und Kontexte der Verbrechensbegehung steuern. Die zentrale hierin zum Ausdruck 
kommende Repräsentation abweichenden Verhaltens ist die des Risikos und der 
Gefährlichkeit und gleichzeitig die der Normalität seines Auftretens.  

In den meisten Fällen geht es aber nicht um die Kontrolle von konkreten Risiko-
gruppen, sondern um die Kontrolle von Situationen. Zugangskontrollen, „target 
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hardening“ und Videoüberwachung erschweren abweichendes Verha lten in vielen 
Fällen durch technische Vorrichtungen, die auf der Grundlage von Risikoprogno-
sen installiert werden. Erst, wenn diese versagen, werden über Strategien der zu-
meist situativen Exklusion die möglichen Folgen von Abweichung begrenzt (vgl. 
Shearing/Stenning 1998).  

Konzepte wie „defensible space“, „Gelegenheitsstrukturen“, oder „target harde-
ning“ werden in dieser Perspektive als Grundlage für Techniken eines versiche-
rungsförmigen Risikomanagements angesehen (Cohen 1985: 146). Allerdings sind 
diese Konzepte nicht in erster Linie die Grundlage für die Exklusion abweichender 
Personenkategorien, sondern zielen eher auf die situative Beschränkung von Ver-
lusten durch abweichendes Verhalten, d.h. auf die Kontrolle situativer Bedingun-
gen.  

Abweichendes Verhalten und soziale Probleme werden in diesen Diskursen zu 
normalen, erwartbaren Ereignissen, die einen Schaden verursachen, mit dem man 
rechnen muss; sie werden zu einem technischen Problem der Regulation von Ord-
nung und Sicherheit, bei dem eine moralische Verurteilung des Verhaltens oder 
seine Charakterisierung als Konflikt keine Grundlage mehr hat. In Vergleich zum 
Rehabilitationsideal der „alten“ Moderne bedeuten diese Entwicklungen tenden-
ziell eine Auflösung der Kategorie des Abweichlers als eine spezifische Personen-
kategorie mit bestimmten Merkmalen. 17  

Durchaus kompatibel mit Vorstellungen einer individualisierten Risikogesell-
schaft, werden Konzepte von Normalität und Abweichung selbst problematisch 
und lösen sich auf. In und pluralisierten Gesellschaften verflüchtigen sich allge-
mein anerkannte Normen in individualisierte Lebensstile einer „Bastelexistenz“ 
(Hitzler), deren Bewertungsschema nicht mehr über die Kategorien normal/abwei-
chend oder moralisch/unmoralisch funktioniert, sondern nur über schädlich/un-
schädlich für Sicherheit und Ordnung. 

In dieser Perspektive werden dann auch Konzepte von Professionalität proble-
matisiert. Die Resozialisierung von Individuen hat ein allgemein akzeptiertes, ein-
deutiges, normatives Ziel zur Grundlage. Wenn dieses aufgrund von Individualisie-
rungsprozessen problematisch wird, ist dem Modell der Resozialisierung durch so-
ziale Dienste die Legitimationsgrundlage entzogen (vgl. Allen 1981; Japp 1985; 
Japp/Olk 1981; Olk 1986). 

In kriminologischen Diskursen wird diese Entwicklung reflektiert über neue 
Theorien, die nicht mehr individuelle Orientierungen oder Sozialisationsbedingun-
gen zum Ausgangspunkt nehmen, sondern situative Kontexte und Gelegenheiten 
(z.B. Routine-Aktivitäten Ansatz, rational choice Ansatz). 

Der in diesen Ansätzen zum Ausdruck kommende Verzicht auf individuelle Ur-
sachenerklärungen verweist auf ein abstraktes, freies Individuum, das im individu-
ellen Eigeninteresse handelt. Während das Modell der Rehabilitation individuelle 
Verantwortlichkeit des Handelns mit Verweis auf innere oder äußere Bedingungen 
reduziert, wird mit dem Modell der Risikokriminologie implizit auf die Idee eines 
freien, rational handelnden Individuums zurückgegriffen. Allerdings bleibt die 
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Verantwortungszuschreibung an den Täter oder die Täterin tatsächlich implizit, da 
es eben nicht um Schuldzuschreibungen und eine darauf bezogene Reaktion wie im 
klassisch liberalen Modell geht.  

Die Ideen des Risikomanagements betonen demgegenüber eher die Folgen ab-
weichenden Verhaltens und deren Regulierung. Dabei stehen nicht potentielle Tä-
ter im Vordergrund, sondern Verhaltensänderungen bei (potentiellen) Opfern sozia-
ler Probleme, die damit auch die Verantwortung für Prävention und möglicherwei-
se auch für die Folgen ihrer unzureichenden Effektivität zugeschrieben bekommen. 
In diesem Sinne wird auch von einer Privatisierung sozialer Probleme oder von ei-
ner Strategie der „responsibilization“ (Garland 2001: 124 ff.) gesprochen.  

Diese Perspektive kann eingebunden werden in einen politischen Diskurs des 
Neo-Liberalismus, der die negativen Folgen staatlicher Interventionen betont und 
programmatisch auf marktwirtschaftliche und gesellschaftliche Selbststeuerung 
zielt. Die Privatisierung der Produktion von Sicherheit und die Aktivierung von 
Gemeinden und Gemeinscha ften im Rahmen der Prävention sozialer Probleme und 
der Sozialarbeit können in diesem Sinne als eine Entwicklung vom Interventions- 
zum Regulationsstaat interpretiert werden (vgl. Aglietta 2000; Bröckling/Kras-
mann/Lemke 2000; Krasmann 1999; Pratt 1998). 

Allerdings ist damit auch eine Popularisierung der Politik sozialer Probleme 
verbunden. Während die an Inklusion orientierte staatliche Politik sozialer Proble-
me eine Sache von Expertinnen und Professionellen ist, ergibt sich aus der Privati-
sierung der Prävention und der Verantwortungszuschreibung für soziale Kontrolle 
an gemeinschaftliche Institutionen gleichzeitig auch eine Tendenz zum Populis-
mus, der unmittelbar an die Orientierungen einer moralischen Verdammung zur 
Stabilisierung moralischer Grenzen von Gemeinschaften anzuschließen scheint. 
Tatsächlich sprechen die konservativen Diskurse eines „tough on crime“ oder gar 
„war on crime“, die überall, aber besonders in den USA, steigenden Gefangenen-
zahlen sowie die massenmedialen Diskurse über Devianz und soziale Probleme 
nicht nur für eine Entmoralisierung und Entpathologisierung des Kriminellen im 
Rahmen eines Risikomanagements. Parallel zur Entmoralisierung abweichenden 
Verhaltens zeigt sich gleichzeitig eine Tendenz zur Remoralisierung in Zusam-
menhang mit expressiv ausgerichteten Punitivität, die über die Instrumentalisierung 
im Rahmen der politischen Konkurrenz stabilisiert und gefördert wird. 

2.4.3 Moralische Punitivität und Risikomanagement  

Vor diesem Hintergrund ist vorgeschlagen worden, die Entwicklungen in der Kri-
minalpolitik der letzten zwanzig oder dreißig Jahre als eine „Bifurkation“ zu analy-
sieren (Bottoms 1977; Bottoms 1983; Garland 1996, 2001; Matthews 1987; Melos-
si/Pavarini 1981) bezeichnen, d.h. als eine gleichzeitige Entwicklung von Risiko-
kriminologie einerseits und moralisch fundierter Punitivität andererseits. In diesem 
Sinne würden sich dann Entmoralisierung und Remoralisierung von Devianz paral-
lel entwickeln, aber möglicherweise jeweils bezogen auf unterschiedliche Gruppen, 
Lebensstile und Verhaltensweisen. 
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Demnach kann man einerseits Indikatoren einer „Normalisierung“ und gestiege-
nen Toleranz gegenüber Devianz erkennen, insbesondere für den Bereich der so 
genannten „Bagatelldelikte“ und abweichender Lebensstile (z.B. Homosexualität, 
Prostitution, die Nichtverfolgung von Drogenkonsum in kleinen Mengen, Diversi-
on u.ä.). Es ist mittlerweile klar, dass Kriminalität ein allgemeines und weit ve r-
breitetes Phänomen ist, so dass in den allermeisten Fällen eine Rehabilitationsori-
entierung, die ja voraussetzt, das Täter „anders“ sind als Nicht-Täter, keine große 
Akzeptanz mehr erwarten kann. Es macht einfachen keinen Sinn, nach individue l-
len Ursachen für kriminelle Delikte zu suchen, wenn alle sie begehen. Bei dieser 
Art von Kriminalität oder Kriminellen greifen „weiche“ Strategien des Risikoma-
nagements als „Normalisierung“, „Diversion“, „situative Kriminalprävention“ oder 
„automatisierte Überwachung“ (vgl. Garland 1996).  

Diese „Kriminalität des Alltags“ grenzt sich aber andererseits deutlich ab von 
einer „Kriminalität des Fremden“, sei es des Mitglieds aus der „underclass“ (Fee-
ley/Simon 1992, 1994) oder ethnischer Minderheiten (Melossi 2000b) oder des ge-
fährlichen Triebtäters und Karrierekriminellen. Die hie rzu passende Strategie des 
Risikomanagement wäre dann Exklusion und als sekundäre Technik eben auch 
noch Behandlung und Resozialisierung, falls das „risk-assessment” dies zulässt und 
eine Besserungswahrscheinlichkeit diagnostiziert wird.  

Insbesondere wird von Feeley und Simon (1992, 1994) der „neue“ Diskurs über 
Armut insbesondere in den USA und in Großbritannien und die Thematisierung der 
„underclass“ als ein Aspekt der Erklärung für diese Entwicklungen herangezogen. 
Demnach ist die „underclass“ der Prototyp einer Risikogruppe als „gefährliche 
Klasse“, deren Orientierungen und Lebensbedingungen im Rahmen des neuen Ar-
mutsdiskurses gerade nicht als veränderungsfähig angesehen werden. Sie ist so das 
bevorzugte Ziel von Strategien und Techniken des Risikomanagements und auf-
grund der Annahme einer Unverbesserlichkeit ergibt sich automatisch eine Orien-
tierung an Exklusion und damit an einer verstärkten Punitivität. Dies erklärt aller-
dings nicht unbedingt die expressive und symbolische Form der Exklusion und 
damit auch nicht den Aspekt der „Remoralisierung“ in der Politik sozialer Proble-
me.  

Helge Peters (2002) macht die Unterscheidung an der Qualität des abweichen-
den Verhaltens fest und sieht entmoralisierende Reaktionen eher in Bezug auf „op-
ferlose“ Delikte und eine „Remoralisierung“ bei den Verhaltensweisen mit Opfern. 
Dies wäre kompatibel mit einer Risikoorientierung der Bewertung des Verhaltens 
ausschließlich nach dem Maßstab seiner schadensverursachenden Folgen. In Bezug 
auf die gewählten Beispiele (Prostitution, Homosexualität, Drogenkonsum) wird 
aber deutlich, dass dies nicht überall in gleichem Maße gilt. So können offenbar 
z.B. in den USA Drogenkonsumenten weiterhin als allgemein akzeptie rtes Symbol 
von Gefährlichkeit – als „Sündenbock – dienen und mit moralischen Mitteln dra-
matisiert werden (vgl. Gordon 1994). Allerdings weist Peters selbst auf die Schwie-
rigkeiten hin, „opferlose“ Verhaltensweisen von solchen mit Opfern zu untersche i-
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den, schließlich ist dies offenbar keine Qualität der Handlung, sondern das Ergeb-
nis einer durchaus kontingenten Zuschreibung. 18 

Auf einen anderen Aspekt der Beschreibung von „Entmoralisierung“ und 
„Remoralisierung“ machen Simon/Feeley (1995) aufmerksam. Während der Dis-
kurs des Rehabilitationsideals sich durch eine allgemeine Akzeptanz und durch ei-
ne hohe Konsistenz von Ursachenannahmen, Techniken der Intervention und ihren 
Begründungen auszeichnete, ist gerade der Risikodiskurs sozialer Probleme durch 
eine große Heterogenität gekennzeichnet. Es fehlt demnach gegenwärtig an einer 
der Inklusion vergleichbaren grundlegenden einheitlichen Orientierung, an der sich 
die Politik sozialer Probleme legitimieren könnte. Hierdurch ist eine Diskrepanz 
zwischen professionellen bzw. administrativen Diskursen über soziale Probleme 
einerseits und öffentlichen Thematisierungen andererseits entstanden, wobei erstere 
eher zu einer entmoralisierenden Risikoorientierung neigen, während in der Öffent-
lichkeit eher moralisierende Diskurse im Vordergrund stehen.19  

Dieses Argument kann in Zusammenhang mit der politischen Instrumentalisie-
rung von Problemdiskursen gesehen werden. Demnach ist die „Remoralisierung“ 
sozialer Probleme, die sich in Orientierungen einer expressiven Punitivität aus-
drückt, das Ergebnis einer dramatisierenden Thematisierung im Rahmen der politi-
schen Konkurrenz und der Inanspruchnahme von öffentlichen Problemdiskursen 
für eine symbolische Politik sozialer Probleme. Neben dem neo- liberalen Diskurs 
der Privatisierung und „responsibilization“ folgt die Thematisierung sozialer Prob-
leme gleichzeitig auch einem neo-konservativen Diskurs, der mit Diagnosen des 
„Werteverfalls“ an traditionelle Gemeinschaftsformen von Familie und Nachbar-
schaft anschließt.  

Die „Bifurkation“ von „Entmoralisierung“ und „Remoralisierung“ ist demnach 
das Ergebnis einer schwindenden Akzeptanz der vereinheitlichenden Inklusions-
idee und der damit deutlich werdenden Konkurrenz unterschiedlicher politischer 
Trägergruppen um die „Hegemonie“ der Interpretation sozialer Probleme und der 
darauf bezogenen Politik. Neben Verteidigern des liberalen „rechtsstaatlichen Ide-
als“ gegen eine Politik des präventiven Gesellschaftsschutzes finden wir also 
gleichzeitig durchaus an traditionellen Gemeinschaftsformen und Wertegemein-
schaften anschließende konservative Parteien, die eine „Law und Order“ Mentalität 
über eine expressive Punitivität herzustellen versuchen. Während ein Teil der Pro-
fessionellen sich eher an einem pragmatischen und entmoralisierten „Risikomana-
ger“ orientiert, stehen dem gleichzeitig mächtige Interessenverbände der Verteid i-
gung des „Rehabilitationsideals“ gegenüber. Zentrales Kennzeichen der „neuen“ 
Politik sozialer Probleme ist also ihre Heterogenität der gleichzeitigen Orientierun-
gen an verschiedenen Typen von Problemdiskursen. 20  

2.4.4 Risikogesellschaft und Risikokriminologie – Am Ende postmodern? 

Betrachtet man die aktuellen Diskussionen z.B. innerhalb der Kriminologie über 
den Wandel der sozialen Kontrolle in den letzten dreißig Jahren, so zeigt sich ein 
sehr heterogenes Themenspektrum von Indikatoren auf verschiedenen Ebenen: 



168 Groenemeyer: Von der Sünde zum Risiko?  

− Zunahme der Gefängnispopulation, unabhängig von der Zunahme von Kriminalität,  
− Verstärkung und Neudefinition präventiver Maßnahmen, 
− Zunahme automatisierter technischer Überwachungseinrichtungen, 
− Privatisierung und Kommerzialisierung der Produktion innerer Sicherheit,  
− Neubewertung von Gemeinde und kommunaler Kriminalprävention, 
− Tendenzen der Entkriminalisierung, Entstigmatisierung, Diversion, 
− neue Steuerungsmodelle und Bewertungskriterien in der Kriminalpolitik. 
− „selective Incapacitation“, „three strikes and you’re out“ als neue Begründungen für 

Strafe und Gefängnis, 
− stärkere Betonung von Kriminalitätsfurcht und Unsicherheitsgefühlen als Begründung 

für Kriminalpolitik, 
− Begründung von Strafrechtsänderungen unter dem Aspekt von Sicherheit, 
− veränderte Interpretation und Bedeutung von Verbrechensopfern in Kriminalitätsdiskur-

sen und z.T. auch in der Praxis des Strafgerichts, 
− Wiederkehr der Idee strafender und expressiver Sanktionen, Wiedererfindung des Ge-

fängnisses: „prison works“, 
− Popularisierung und Politisierung von Kriminalpolitik, Entprofessionalisierung von 

Kriminalpolitik, 
− öffentliche Thematisierung gefährlicher „Triebverbrecher“, 
− Wiederentdeckung von „Karrierekriminellen”, 
− Betonung situativer Kontexte bei der Kriminalitätserklärung und Prävention. 

Diese Liste der hier nur beispielhaft aufgezählten Entwicklungsindikatoren weist 
zunächst noch einmal auf das grundsätzliche methodische Problem der gesell-
schaftstheoretischen Analyse von Entwicklungen sozialer Kontrolle hin. Die als 
Veränderungen thematisierten Sachverhalte beziehen sich auf unterschiedliche Be-
reiche oder Aspekte im Feld der Kriminalpolitik, die zwar teilweise miteinander in 
Beziehung stehen, die aber doch für die Analyse eigentlich getrennt betrachtet 
werden müssten, da ihre Entwicklung jeweils unterschiedlichen Bedingungen un-
terliegt. Eine veränderte Praxis und Institutionalisierung von Kriminalpolitik unter-
liegt anderen Prozessen und sozialen Bedingungen als die Veränderung öffentlicher 
und kriminologischer Begründungen, Rhetoriken, Interpretationen oder Diskurse. 

Unabhängig davon fällt aber auf, dass etliche der ange führten Indikatoren für 
eine Veränderung oder gar einen „Epochenbruch“ der Politik sozialer Probleme 
allenfalls von geringer Bedeutung, in ihrer Realisierung als Kontrolltechnik margi-
nal oder lokal begrenzt sind, zumindest aber kaum geeignet sind, eine allgemeine 
Tendenz zu diagnostizieren („selective incapacitation“, „three strikes and you’re 
out“, Drogentests). Dagegen zeigen sich durchaus Veränderungen in der Bedeutung 
privater Sicherheitsdienste bei der Produktion städtischer Sicherheit und auch bei 
der Entwicklung und dem Einsatz technischer Überwachungseinrichtungen, auch 
wenn z.B. der Einsatz von Videoüberwachungen zu Zwecken der Kriminalkontrol-
le in den öffentlichen Räumen zumindest in Deutschland noch nicht den gle ichen 
Stellenwert hat wie z.B. in den USA oder Großbritannien und durchaus auf Wider-
stand stößt. Tatsächlich betonen auch Feeley/Simon (1992: 451) dass es sich auch 
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in den USA allenfalls um Tendenzen und nicht um „hegemoniale Strategien“ und 
Praktiken des Risikomanagements handelt. 

Substantielle Veränderungen der Kriminalpolitik zeigen sich in Deutschland al-
lerdings bei der Entwicklung von Strafrechtsnormen, die als eine Abkehr von den 
Orientierungen des „Ideals liberaler Rechtsstaatlichkeit“ angesehen werden kön-
nen. Darüber hinaus ist auch die Idee der Prävention mittlerweile in jeder Stadt als 
Präventionsrat institutionalisiert, und eine Orientierung auf „Karrierekriminelle“ 
taucht in den Diskussionen dort regelmäßig auf, ohne dass damit allerdings konkre-
te Maßnahmen verbunden werden.  

Mit diesen Veränderungen schließt die Thematisierung abweichenden Verha l-
tens aber direkt an die Perspektive der „défense social“ an. Sowohl die Idee des 
Gesellschaftsschutzes als auch die Orientierung auf Prävention und die Differenzie-
rung von Risikogruppen im Hinblick auf ihre Gefährlichkeit stellen in diesem Sin-
ne keine neuen Entwicklungen dar, sondern sie liegen als konsequente Fortführung 
des posit ivistischen Programms im Rahmen „moderner“ Politik sozialer Probleme. 

Es wird hieran aber auch deutlich, wie wichtig Perspektiven einer kulturvergle i-
chenden Forschung sind. Die Frage nach veränderten Orientierungen, Techniken 
und Institutionen der Politik sozialer Probleme gewinnt erst dann an Schärfe und 
Relevanz, wenn man sie als empirische vergleichende Forschungsfrage formuliert. 
Es geht dabei nicht nur um die Beschreibung einer evolutionären einheitlichen 
Entwicklung der Thematisierung sozialer Probleme und der Institutionalisierung 
einer Politik sozialer Probleme, sondern auch um die Untersuchung nach Bedin-
gungen dafür, dass Entwicklung in unterschiedlichen Kontexten jeweils andere 
Formen annehmen. So könnte man z.B. die These prüfen, dass eine punitive, an 
Risikopopulationen orientierte Politik sozialer Probleme in etablierten Wohlfahrts-
staaten mit einem ausgedehnten Netzwerk von Professions- und Interessenverbän-
den weniger verbreitet ist. Neben der Existenz sozialpolitischer Netzwerke dürfte 
auch das jeweils unterschiedliche Staatsverständnis für die Durchsetzung oder 
Nicht-Durchsetzung einer Risikomanagement-Orientierung von Bedeutung sein. So 
deuten auch Feeley und Simon (1992: 457, Fn. 17) an, dass z.B. in Schweden das 
Rehabilitationsideal und die Repräsentation von Kriminellen als fehlsozialisiert im 
Unterschied zu den USA weiterhin noch volle Unterstützung finden.  

Im Wesentlichen beziehen sich die aufgeführten Entwicklungsindikatoren auf 
Veränderungen in den Diskursen und kulturellen Grundlagen der Thematisierung 
sozialer Probleme, die dann möglicherweise auch zu neuen Interpretation und Be-
gründungen für durchaus „traditionelle“ Techniken und Praktiken der Politik sozia-
ler Probleme führen. Diese Orientierung kann auf drei Aspekte hin zusammenge-
fasst werden:  

Erstens als Orientierung am Konzept des Risikos, wobei insbesondere der As-
pekt der Kontrolle schadensverursachender Situationen und Risikokonstellationen 
betont wird. Abweichendes Verhalten wird nicht mehr als eine moralische Katego-
rie thematisiert, sondern über eine Regulierung von Schäden als Problem des Risi-
komanagements behandelt. Weder die allgemeine Orientierung am Risiko noch die 
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Formulierung von Politik auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten und Risiko-
faktoren ist allerdings eine neue Entwicklung, sondern kulturelle Grundlage kapit a-
listischer Marktwirtschaften und moderner Ideen der Gestaltbarkeit seit mindestens 
200 Jahren. Neu ist eher die Kosten-Nutzen kalkulierende Orientierung in Bezug 
auf soziale Probleme auf der Basis von Risikokalkulationen und die damit verbun-
dene Bewertung abweichenden Verhaltens vor dem Hintergrund von Effizienz und 
technischer Effektivität (vgl. O’Malley 2000). Während die anderen Typen der 
Konstruktion sozialer Probleme explizit an modernen gesellschaftlichen Werten 
orientiert sind (Fairness, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Inklusion), ist 
das Risikomanagement am technischen Funktionieren von Systemen ausgerichtet. 
Die Produktion von Ordnung und Sicherheit wird zu einem Problem des effektiven 
Funktionierens unterschiedlicher autopoetischer Systeme, die ohne Verbindung un-
tereinander und ohne Bezug zu gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen jeweils 
eigenen Rationalitäten und Logiken folgen. Die hierin zum Ausdruck kommende 
Managementorientierung der Politik sozialer Probleme, die in anderen Bereichen 
der Politik bereits früher selbstverständlich gewesen ist, stellt damit aber auch eine 
konsequente Weiterentwicklung im Prozess der Rationalisierung dar. 

Zweitens als neo- liberale Orientierung der Entstaatlichung, womit insbesondere 
veränderte Verantwortungszuschreibungen für Prävention und die Produktion von 
Sicherheit verbunden sind. Als politische Strategie kann man hierbei von einer Pri-
vatisierung und Kommunalisierung von Risiken sozialer Probleme sprechen. Diese 
neo- liberale Orientierung folgt in Verbindung mit der Idee des Risikomanagement 
einer neuen Konzeption von Individualität und individue ller Verantwortung. Nicht 
mehr das Eingebundensein in soziale Kontexte und die interaktive Auseinanderset-
zung mit sozialen Bedingungen stehen hier im Vordergrund, sondern die isolierte, 
selbstkontrollierte Verantwortlichkeit interessenverfolgender Individuen. Auch die-
se Idee des risikokalkulierenden Subjekts ist zentraler Bestandteil einer Kultur mo-
derner Marktvergesellschaftung im Kapitalismus. Neu ist aber, dass diese Orientie-
rung nicht mehr nur für wirtschaftliche Eliten gefordert wird, sondern sich verall-
gemeinert: Jeder wird zu einem selbstverantwortlichen Unternehmer seiner Biogra-
fie und muss von daher auch die Folgen ihres Scheiterns selbst verantworten. 21 In 
diesem Sinne handelt es sich um eine konsequente Weiterentwicklung von Prozes-
sen der Individua lisierung (vgl. auch Wouters 1999). 

Drittens als Orientierung an symbolischer Politik, womit insbesondere die In-
strumentalisierung und Popularisierung der Thematisierung sozialer Probleme an-
gesprochen ist. Ausweitungen der strafrechtlichen Eingriffsbereiche, symbolische 
und z.T. auch faktische Strafverschärfungen folgen einer Logik der Dramatisierung 
sozialer Probleme zum Zweck der politischen Instrumentalisierung. Im Unterschied 
zum Modell der Inklusion und Rehabilitation, mit dem die soziale Kontrolle zu ei-
ner ausschließlichen Angelegenheit von Professionellen erfolgreich erklärt werden 
konnte, folgt aus der Politisierung aber auch die Möglichkeit der Verstärkung einer 
expressiven Punitivität zur Herstellung von politischer Unterstützung auf der Basis 
einer Gemeinschaftsidee. 
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Insbesondere auf den letzten Punkt der symbolischen Bedeutung der Politik so-
zialer Probleme heben Analysen ab, die eine „postmoderne“ Entwicklung der Poli-
tik sozialer Probleme diagnostizieren (vgl. Schetsche, in diesem Band; Simon 
1993). Insbesondere Simon/Feeley (1995) gehen davon aus, dass die Idee der Re-
habilitation auf einen einheitlichen, konsistenten und allgemein akzeptierten Dis-
kurs von Ursachenerklärungen und Techniken der professionellen Problembearbei-
tung aufbaute. In diesem Sinne stellte das Rehabilitationsideal eine „große Erzäh-
lung“ dar, die der wohlfahrtsstaatlichen Politik Legitimation verlieh. Dieser Kon-
sens ist u.a. unter dem Eindruck finanzieller Restriktionen einer weiteren wohl-
fahrtsstaatlichen Expansion seit Mitte der siebziger Jahre brüchig geworden (Allen 
1981).22  

Tatsächlich ist die Praxis der sozialen Kontrolle aber immer schon durch eine 
Heterogenität unterschiedlicher Orientierungen zu beschreiben gewesen, und auch 
Kritiken am Wohlfahrtsstaat begleiten diesen von Anfang an. In diesem Sinne ist 
der Verlust an Legitimation für wohlfahrtsstaatliche Interventionen und für die ih-
nen zugrunde liegenden Thematisierungsformen sozialer Probleme keine überzeu-
gender Indikator für eine qualitativ neue Entwicklungsepoche, sondern eher Anze i-
chen für eine Verschiebung in den politisch-kulturellen Machtverhältnissen. Im 
Zuge hoher Kriminalitätszahlen und ihrer Dramatisierung im politischen Konkur-
renzkampf haben sowohl neo- liberale als auch neo-konservative politische und kul-
turelle Orientierungen an Überzeugungskraft gegenüber dem Rehabilitationsideal 
gewonnen: „All that has changed is the balance of power in the struggle to define 
what punishment should mean“ (Garland 1995: 198).  

Die finanziellen Restriktionen des Wohlfahrtsstaates und der durch die Populari-
sierung und Dramatisierung abweichenden Verhaltens hervorgerufene Erwartungs-
druck auf Problemlösungen muss unweigerlich zu einer Ausweitung symbolischer 
Politik führen. Aber auch hierbei handelt es sich nicht um eine epochale Neuorien-
tierungen der Thematisierung sozialer Probleme, denn der symbolische Charakter 
liegt bereits in der grundsätzlichen Konstruktionslogik aller sozialen Probleme, die 
über rhetorische Dramatisierungen zu einem „public issue“ gemacht werden.  

Die vorgestellten Entwicklungen der Politik sozialer Probleme und die sie be-
gleitenden Diskurse lassen sich also durchaus im Rahmen von modernisierungsthe-
oretischen Konzepten der Rationalisierung, Individualisierung und Differenzierung 
interpretieren, und es deutet insgesamt wenig darauf hin, dass das am Risikomana-
gement orientierte Modell der Politik sozialer Problem als grundlegenden Epo-
chenbruch hin zu einer Postmoderne interpretiert werden kann. 

3. Konstruktionen sozialer Probleme im Modernisierungsprozess  

Vormoderne traditionelle Diskurse abweicheichenden Verhaltens und Formen so-
zialer Kontrolle der expressiven und symbolischen Punitivität werden transformiert 
in rationale, spezialisierte und professionelle Institutionen. Soziale Kontrolle orien-
tiert sich im Laufe der gesellschaftlichen Modernisierung zunehmend an Prinzipien 
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des Nutzens und der wissenschaftlichen Rationalität, begleitet von liberalen politi-
schen Ideen der rechtlichen Inklusion als Gleichheit vor dem Gesetz und der ind i-
viduellen Vernunft. Mit der Formierung von Klassen erweitert sich die rechtliche 
Inklusion um Ideen der sozialen Inklusion und der umfassenden Daseinvorsorge 
durch den Wohlfahrtsstaat. Wesentliches Element dieser Entwicklung ist aber nicht 
die epochale Ablösung eines Modells der Politik sozialer Probleme durch eine an-
dere, sondern die Ausdifferenzierung unterschiedlicher Abweichungskategorien 
und Logiken der Problembearbeitung. Die Entwicklung der Politik sozialer Prob-
leme folgt also einer Logik der institutionellen und kulturellen Differenzierung. 
Dies gilt auch für aktuell diagnostizierten Tendenzen einer Risikoorientierung, die 
zu einer Neukomposition des differenzierten Gefüges unterschiedlicher Politiken 
sozialer Probleme beiträgt. 

Es ist zudem deutlich geworden, dass die Entwicklung dabei durchaus als ein 
evolutionärer Prozess der Rationalisierung und Individualisierung verstanden wer-
den kann, der mit Entwicklungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen und Dis-
kursen korrespondiert. Unterhalb dieser allgemeinen Ebene der Modernisierung der 
Politik sozialer Probleme und der ihr zugrunde liegenden Bilder abweichenden 
Verhaltens sind die Diskurse über soziale Probleme an die Ausdifferenzierung der 
Sozialstruktur und die sich verändernden sozialstrukturell verankerten Träge r-
schichten und -gruppen gebunden, die jeweils um die kulturelle Hegemonie kämp-
fen.23  

In diesem Sinne sind die Diskurse bestimmten politischen Grundorientierungen 
zugeordnet, die gleichzeitig für bestimmte gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen 
stehen, d.h. für Ideen über die Mechanismen der gesellschaftlichen Integration und 
die Bedeutung des Staates bei der Herstellung dieser Ordnung (Tabelle 1).  

Die Durchsetzung und allgemeine Akzeptanz der verschiedenen Modelle der 
Politik sozialer Probleme baut jeweils auf bestimmte kulturelle Grundorientierun-
gen auf, die diese Politik mit Legitimation versorgen. So setzt das konservative 
Modell einer expressiven Punitivität auf die Etablierung einer Wertintegration, die 
an kulturelle und moralische Grundorientierungen einer Vergemeinschaftung (z.B. 
über Religion, Nation oder ethnischer Zugehörigkeit) appelliert. Grundlage der Di-
agnose sozialer Probleme ist dementsprechend der „Werteverfall“. Stark verkürzt 
könnte man hier von einem traditionellen Familienmodell der gesellschaftlichen 
Integration und Ordnung ausgehen. Dieses Modell korrespondiert von daher mit 
einer eher paternalistischen Staatsidee und Politik sozialer Probleme.  

Das liberale Modell von Fairness bezieht sich demnach auf eine Grundorientie-
rung der individuellen Interessenverfolgung. Mit der Betonung individueller Ver-
antwortlichkeit und Freiheit korrespondiert dieses Modell am ehesten mit einer 
Kultur der Marktvergesellschaftung, bei der dem Staat eher eine marginale Rolle 
bei der Herstellung gesellschaftlicher Integration und Ordnung zugewiesen wird. 
Grundlage hierfür ist allerdings eine erfolgreiche individuelle Disziplinierung und 
Selbstkontrolle, die auch über die Politik sozialer Probleme hergestellt werden 
muss. Kulturelle Grundlage für die Legitimation dieses Diskurses ist die Akzeptanz 



 Soziale Probleme, 12. Jg., 2001 173 

einer allgemeinen Nutzenorientierung und individuellen Verantwortlichkeit in der 
Gesellschaft. 

Tabelle 1: Phasen gesellschaftlich-politischer Entwicklungen und die Politik 
sozialer Probleme 

Repräsentation 
von Devianz 

Sünde, morali-
sches Vergehen 

freie, rationale 
Entscheidung 

Krankheit,  
Deprivation 

Risiko,  
Gefährlichkeit 

soziale  
Kontrolle 

Rache/  
Vergeltung 

Disziplinierung und 
Vergeltung 

Disziplinierung  
und Inklusion 

Risikomanagement, 
Exklusion 

Gesellschaft Stände Klassen Schichten Risiko gesellschaft  

Staat/Politik Absolutismus liberaler  
Rechtsstaat 

Wohlfahrtsstaat,  
Interventionsstaat 

Regulationsstaat 

soziale  
Ordnung 

kulturell-religiöse 
und politische In-

tegration 
Marktintegration 

sozialpolitische und 
Marktintegration 

Marktintegration 
und kulturell-
solidarische  
Integration 

politischer  
Diskurs  

konservativ liberal sozialdemokratisch 
neo-liberal  

neo-konservativ  
„dritter Weg“  

wissenschaftliche 
Diskurse 

Religion,  
Werteverfall 

„klassische  
Schule“, 

 rational choice 

Positivismus bio lo-
gisch/psychologisch, 
Anomie, Subkultur-
theorie, Lerntheorien 

Routineaktivitäten, 
Karrierekriminelle  

 
 

Das sozialdemokratische Modell der sozialen Inklusion orientiert sich am Rehabili-
tationsideal der umfassenden Daseinfürsorge durch den Staat auf der Grundlage 
wissenschaftlich-technischer Professionalität. Von daher korrespondiert dieses Mo-
dell eher mit Ideen der Herstellung gesellschaftlicher Integration und Ordnung über 
den Wohlfahrtsstaat. Im Unterschied zum klassisch- liberalen Diskurs setzt diese 
Politik eine gesellschaftliche Grundorientierung der Solidarität sowohl für Umver-
teilungen und für Abweichler und Abweichlerinnen als auch eine Akzeptanz für 
eine wissenschaftlich-technische Professionalität sowie für staatliche Interventio-
nen und Kontrolle voraus.  

Das Modell des Risikomanagements schließlich knüpft sowohl am liberalen 
Diskurs individueller Verantwortlichkeit wie auch an der im Rehabilitationsdiskurs 
enthaltenen Idee des Gesellschaftsschutzes an. Einerseits wird hier die individuelle 
Verantwortlichkeit über eine grundsätzliche Auflösung von Vorstellungen der so-
zialen Integration auf die Spitze getrieben und durch Vorstellungen einer jeweils 
nur partiellen Inklusion in Funktionssysteme ersetzt. In diesem Sinne ist dieser 
Diskurs aber durchaus mit Vorstellungen einer Marktintegration kompatibel. Ande-
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rerseits orientiert sich dieses Modell damit aber auch an jeweils systemspezifischen 
Ordnungsvorstellungen, die entweder als technisches Funktionieren verstanden 
werden und damit eine Managementorientierung voraussetzen oder als differenzie r-
te Lebensstilintegration mit einer solidarischen bzw. kulturellen Ordnungsbildung 
funktionieren. Dadurch ergeben sich durchaus auch Anknüpfungspunkte zum kon-
servativen Modell einer moralisierenden expressiven Punitivität der Herstellung 
und Stabilisierung von Gruppengrenzen und -identitäten. 

Die hier vorgestellten Idealtypen der Politik sozialer Probleme sind jeweils zu 
bestimmten gesellschaftlichen Phasen des Modernisierungsprozesses entstanden 
und haben eine bedeutende politische und kulturelle Resonanz erfahren. Auch 
wenn damit zumindest teilweise eine kulturelle Hegemonie der Thematisierung so-
zialer Probleme verbunden war, so sind damit die vorhergehenden Orientierungen 
weder in den Diskursen noch in der konkreten Politik sozialer Probleme ve r-
schwunden. Sie bildet immer Orientierungsmuster, die an bestimmte gesellschaftli-
che Trägergruppen gebunden sind und an dem sich Kritiken und Auseinanderset-
zungen um die kulturelle Hegemonie aufhängen. 

Diese politischen und kulturellen Auseinandersetzungen bestimmen jeweils 
auch die Form, in der gesellschaftliche Herausforderungen als Ordnungsproblem 
konstruiert und in der auf diese reagiert wird. Es ist genau dieser jeweils spezifi-
sche gesellschaftliche Kontext der Konstitution kollektiver Akteure (soziale Bewe-
gungen, politische Parteien, Professions- und Interessenverbände, Organisationen 
der Problembearbeitung, Verwaltungen) und ihrer Strategien, die bestimmen, in 
welcher Weise soziale Probleme thematisiert und in konkrete Politik sozialer Prob-
leme institutionalisiert wird. In diesem Sinne sind die jeweiligen Formen, in denen 
Differenzierungs-, Rationalisierungs- und Individualisierungsprozesse ablaufen, 
das Ergebnis von Konflikten um Interessen und Wertideen kollektiver Akteure, die 
jeweils wieder Bedingungen setzen für die Konstituierung neuer kollektiver Akteu-
re und ihre Strategien.  

Von daher ist zwar insgesamt die modernisierungstheoretische Idee einer Evolu-
tion von Prozessen der Differenzierung, Rationalisierung und Individualisierung 
auch im Bereich der Politik sozialer Probleme durchaus nachzuvollziehen, aller-
dings verweisen genauere empirische Analysen doch gleichzeitig eher auf die „Dis-
kontinuitäten der Moderne“ (Imhof/Romano 1996), die sich aus den Kontingenzen 
sozialer Konflikte ergeben. Von daher ist es auch durchaus offen, in welche Rich-
tung die derzeitige, häufig als krisenhaft vorgestellte, Entwicklung der Politik sozi-
aler Probleme nach dem Verlust der kulturellen Hegemonie des Rehabilitationside-
als verlaufen wird.  

Die hier postulierte Korrespondenz gesellschaftlicher Entwicklungen und Typen 
der Politik sozialer Probleme bedeutet noch keine Theorie, die etwas über die kau-
salen Beziehungen aussagt. Ziel dieser Untersuchung war vielmehr die Entwick-
lung eines Analyserasters, mit dem möglicherweise Hypothesen über den Zusam-
menhang zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und der Form der Konstruktion 
sozialer Probleme präziser formuliert werden können. Gerade die Betonung der 
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Bedeutung kollektiver Akteure bei der Thematisierung von Ordnungsproblemen 
könnte den Horizont öffnen für vergleichende Untersuchungen, die erklären kön-
nen, warum sich bestimmte Orientierungen und Konstruktionen sozialer Probleme 
jeweils in unterschiedlichen Ausprägungen durchgesetzt haben oder eben nicht 
durchsetzen konnten. 

Anmerkungen 
 

1  Dies ist zumindest im Hinblick auf abweichendes Verhalten nicht konsequent, wenn man den 
interaktionistischen Ausgangspunkt dieses Ansatzes bedenkt: Gerade der Labeling-Ansatz hat in 
Abgrenzung zum Strukturfunktionalismus immer darauf insistiert, dass soziale Kontrolle keine 
Reaktion auf abweichenden Ve rhalten ist, sondern umgekehrt, abweichendes Verhalten durch 
soziale Kontrolle erst konstituiert wird.  

2  Vgl. z.B. Melossi/Pavarini 1981; Ignatieff 1978; Garland 1985. 
3  Es ist nach wie vor strittig, wo man den Beginn kriminologischer Diskurse ansetzt. Während 

einige Autoren die Geschichte der Kriminologie mit Cesare Beccaria (1764) beginnen lassen 
(z.B. Beirne 1993), datieren andere ihren Beginn bei den Arbeiten der Moralstatistiker (Lindes-
mith/Yale 1937) oder der Psychiatrie des frühen 19. Jahrhunderts (Mucchielli 1994). Wenn man 
die Kriminologie als modernes wissenschaftliches Projekt der Erforschung von Kriminalitätsur-
sachen versteht und dabei dessen Institutionalisierung im Auge hat, so wird der Beginn mit Ce-
sare Lombroso (1876) und der Gründung der „positiven Schule“ gesetzt. (Garland 1985; Matza 
1964). Die Datierung des Anfangs einer Geschichte der Kriminologie hängt davon ab, wie man 
ihren Gegenstandsbereich definiert.  

4  vgl. dazu z.B. Wetzell 2000 für Deutschland vor 1945, Garland 1985, 2001 für Großbritannien 
und die USA, Mucchielli 1994 für Frankreich. 

5  Die Begriffe Kriminalität und Strafrecht sind in diesem Kontext bei Durkheim eher als Metapher 
für Devianz und soziale Kontrolle zu verstehen. Kriminalität und Strafrecht beziehen sich immer 
auf rechtsetzende Staaten und setzen damit zumindest die Differenzierung in Gesellschaft und 
Staat voraus; als Indikatoren für das „Kollektivbewusstsein“ sind sie aber zunächst auf der ge-
sellschaftlichen Ebene angesiedelt und betreffen die soziale Integration von Gemeinschaften.  

6  In der Soziologie ist es strittig, ob tatsächlich die Basis gemeinsam geteilter Glaubens- und 
Wertvorstellungen im Laufe der Modernisierung vollständig verschwindet und durch eine (Rol-
len-)Inklusion in funktional differenzierte Systeme oder durch eine individuelle, rationale Nut-
zenverfolgung ersetzt werden kann (vgl. Tyrell 1985). Durkheim selbst wendet sich zumindest 
explizit gegen eine utilitaristischen Perspektive der gesellschaftlichen Integration, indem er auf 
die Wert- und Normgrundlagen der individuellen Interessenverfolgung bzw. auf den „Kult des 
Individuums“ verweist. 

7  In diesem Sinne kann man auch das Konzept des „suitable enemy“ (Christie 1986) interpretie-
ren. 

8  Es gibt zur Konstruktion von Abweichung und zur expressiven Punitivität durchaus funktionale 
Äquivalente der Kontrolle, wie uns nicht nur die Sozialanthropologie lehrt (vgl. z.B. Wesel 
1985). Allerdings scheint die Form der öffentlichen Rache und Vergeltung immer dann nahe zu 
liegen, wenn verinnerlichte, für grundlegend und quasi heilig gehaltene Werte einer Gemein-
schaft verletzt werden. Dass aus der expressiven Punitivität durchaus aktuelle Programm der 
Kontrolle abweichenden Verhaltens entwickelt werden können, zeigt nicht nur die aktuelle US-
amerikanische Kriminalpolitik, sondern auch die ganz anders angelegten und an der japanischen 
Gesellschaft entwickelten Vorschläge zum „Shaming“ von John Braithwaite (1989). 

9  Allerdings sind Durkheim und Foucault keineswegs kompatibel, wenn es um die Charakterisie-
rung der Strafe geht. Während Durkheim gerade den spontanen, affektiven Gehalt der Strafe be-
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tont, sieht Foucault ihren geordneten, instrumentellen Charakter als „Machttechnologie“ und be-
tont damit eine eher utilitaristische Perspektive. Beide Aspekte können aber durchaus in einem 
Zusammenhang gesehen werden, wenn man die Durkheimsche Grundlegung von Strafe in der 
Wertintegration sieht. So ist die These plausibel, dass der expressive und symbolische Charakter 
des Strafens umso deutlicher hervortritt, je mehr die politische Herrschaft auf eine ideologische 
und damit quasi religiöse Wertintegration aufbaut. Von daher zeichnen sich politische Regime 
mit einer politischen oder religiösen „Staatsideologie“ in der Regel auch durch eine stärkere Pu-
nitivität aus. 

10  Am ehesten kommen der französische Code Pénal von 1791 und das Bayerische Strafgesetzbuch 
von 1813 dieser liberalen Perspektive nahe. 

11  Überhaupt scheint die Bedeutung des Gefängnisses für das klassisch-liberale Programm der 
Kriminalkontrolle bei Foucault eher überschätzt zu werden. So widerspricht seine zunehmende 
Bedeutung im 19. Jahrhundert doch eher der Idee einer Proportionalität von Vergehen und Stra-
fe, wenn es sich bei den meisten Vergehen um Eigentumsdelikte handelt, für die eher eine Geld-
strafe als angemessen angesehen wird. Selbst wenn die meisten Diebstähle von Tätern begangen 
wurden, die nicht in der Lage gewesen sind, Geldstrafen zu zahlen, so hätte Zwangsarbeit als 
Strafe dem liberalen Diskurs der Proportionalität eher entsprochen. 

12  An diesem Modell orientierten sich die Strafgesetzbücher der UDSSR von 1927 und Kubas von 
1962. Hudson (1993: 60) weist darauf hin, das die Idee der Sozialverteidigung in West-Europa 
stärkere Verbreitung gefunden hat als in Großbritannien und den USA, wo aufgrund der vorherr-
schenden individualistischen Orientierungen eher klassisch-liberale und an Schuld und Vergel-
tung orientierte Perspektiven die Kriminalpolitik bestimmt haben. Dies würde auch erklären, 
warum in den meisten englischsprachigen Lehrbüchern und Abhandlungen zur Geschichte der 
Kriminologie „social defense“ nicht einmal erwähnt wird. 

13  Damit wird auch der moralisierende Begriff der Strafe ersetzt durch ein neutrales System von 
„Maßregeln der Sicherung und Besserung“.  

14  In diesem Sinne ist auch „selective incapacitation“ keineswegs eine Neuerfindung US-ame rika-
nischer Kriminalpolitik. 

15  Vgl. die Liste der Strafrechts - bzw. Strafprozessrechtsänderungen seit 1968 bei Frehsee 1997. In 
dieses Schema passen durchaus auch die 2001 erlassen Gesetze im Rahmen der so genannten 
„Sicherheitspakete“. Siehe auch Prittwitz 1993; 1997. 

16  Die Inanspruchnahme des Strafrechts durch soziale Bewegungen weist darauf hin, dass diese 
Entwicklung nicht unbedingt an eine feststehende politische Ideologie gekoppelt ist. 

17  Scheerer (1998) spricht vom Delinquenten “as a fading category of knowledge” (ganz ähnlich 
auch Lianos/Douglas 2000). 

18  So sind z.B. Ve rsuche, Hinterziehung von Lohnsteuer oder Schwarzarbeit in moralischer Weise 
zu dramatisieren, bislang doch eher erfolglos geblieben, zumindest solange sie als „Jedermanns-
Delikte“ angesehen werden. Gleiches gilt auch für andere, als „Bagatell- oder Kavaliersdelikte“ 
(z.B. Kaufhausdiebstahl) bezeichnete, Handlungen, die kaum als „opfe rlos“ bezeichnet werden. 
Und man ist doch immer wieder überrascht, wie „rational“ und wenig „moralisch“ auch mit De-
likten umgegangen wird, deren Schaden durchaus in Millionenhöhe geht, wie z.B. Subventions- 
oder Kreditbetrug. 

19  Die Ergebnisse der empirischen Forschungen zu Sanktionseinstellungen und Strafbedürfnissen 
verbieten allerdings eine derart krude Gegenüberstellung und zeigen sowohl bei Laien als auf 
bei Professionellen eine erhebliche Differenzierung (vgl. z.B. Endres 1992; Gabriel/Greve 1996; 
Oswald/Orth/Hupfeld 2002). 

20  In diesem Sinne ist die These der „Bifurkation“ allenfalls als eine abstrakte Ve reinfachung der 
Gegenüberstellung von Moralisierung und Entmoralisierung sozialer Probleme gerechtfertigt, 
die aber der Heterogenität sozialer Kontrolle nicht gerecht wird (vgl. z.B. Cohen 1979, 1985; 
Hudson 1993: 32 ff.). 
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21  In diesen Kontext passt auch die große Resonanz, die die „Selbstkontrolltheorie“ von Gottfred-
son und Hirsch (1990) innerhalb der Kriminologie erfahren hat. Hier steht nicht mehr die inter-
aktive und interpretative Auseinandersetzung mit sozialen Bedingungen im Vordergrund, son-
dern die durch personale Merkmale gesteuerte individuelle Kontrolle. Man kann hier von einer 
„Verherrlichung des individuellen Selbstvertrauens sprechen“ (Taylor 1983), vgl. auch Groene-
meyer 2001). Die „General Theory of Crime“ passt mit dem Konzept des „P roblemverhaltens“ 
durchaus in den Risikodiskurs, gleichzeitig ist sie allerdings aber auch an einer Renaissance bio-
logischer Ansätze der Erklärung abweichenden Verhaltens beteiligt. 

22  Als symbolischer Wendepunkt kann die Resonanz für die Veröffentlichung der Arbeiten von 
Lipton/Martinson/Wilks 1975 und Martinson 1974 gesehen werden. Zwar hat es auch vorher 
schon ähnliche Evaluationen und Krit iken des Behandlungsvollzugs gegeben, aber erst Mitte der 
siebziger Jahre war ein „kulturelles und politisches Klima“ entstanden, in dem auf Kritiken am 
Rehabilitationsideal nicht mehr überzeugend mit einem Verweis auf seine unzureichende Reali-
sierung reagiert werden konnte, sondern das gesamte System infrage gestellt wurde. 

23  Es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die in Tabelle 1 benannten Typen politi-
scher und wissenschaftlicher Diskurse und ihre zeitliche Zuordnungen im Text nicht identisch 
sind mit den so bezeichneten sozialen Bewegungen. So ist z.B. der strafrechtliche Diskurs, wie 
er in den Grundzügen mit Beccaria und Bentham identifiziert wird, im Kern liberalistisch, 
gleichwohl kann zumindest in Deutschland von einer liberalen sozialen Bewegung frühestens ab 
den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts gesprochen werden.   
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